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Bereitschaftsdienste

Wasserversorgung ...................................................... Tel. 06783-188713
Abwasserbeseitigung ................................................. Tel. 06783-189777
Stromversorgung OIE AG
Störungsannahme Strom ...............................................0800 312 3000 *
Störungsannahme Gas ............................................................312 4000 *
* kostenfrei aus dem deutschen Festnetz und Mobilfunknetz

Ärztliche Bereitschaftspraxis Birkenfeld/Baumholder/
Hermeskeil und Morbach-Thalfang

Schneewiesenstr. 20, 55765 Birkenfeld ............................. Tel. 116 - 117
Öffnungszeiten
MO, DI und DO 19:00 Uhr bis 23.00 Uhr
MI 14:00 Uhr - 23.00 Uhr
FR 14:00 Uhr - 23.00 Uhr
SA und SO von 9.00 bis 23.00 Uhr
und ebenfalls an Feiertzagen von 9.00 Uhr bis 23.00 Uhr
Feiertags vom Vorabend des Feiertags, 18:00 Uhr, bis zum Folgewerk-
tag, 07:00 Uhr
Wochentags überbücken die Arztpraxen in Baumholder die Zeit zwi-
schen Sprechzeitenende und Beginn der ärztlichen Bereitschaft mit 
wechselnden Diensten. Welche Praxis gerade den Dienst übernimmt, 
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres Hausarztes.

Apotheken-Notdienst
Landeseinheitliche Rufnummern der LAK: aus dem Festnetz 0180-
5-258825-PLZ (0,14 €/Min.) (zum Beispiel: 0180 5-258825-56727 für 
Mayen) und aus dem Mobilfunknetz 0180-5-258825-PLZ (max. 0,42 
€/Min.)
Notdienstnummer wählen und direkt anschliessend die Postleitzahl des 
aktuellen Standortes über die Telefontastatur eingeben. Dann werden 
drei dienstbereite Apotheken in der Umgebung des Standortes mit voll-
ständiger Adresse und Telefonnummer angesagt und zweimal wieder-
holt. Der Notdienst beginnt um 08.30 Uhr und endet am folgenden Tag 
um 08.30 Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen. Auf der Internetseite der 
Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz (www.lak-rlp.de) ist ein für 
jedermann abrufbarer Notdienstplan verfügbar, der nach Eingabe der 
Postleitzahl des Standortes die umliegenden dienstbereiten Apotheken 
anzeigt.

Allgemeine Notrufnummern
Feuerwehr & Rettungsdienst Notruf ................................................... 112
Polizei Notruf  ..................................................................................... 110
Störungsannahme Strom: .......................................... Tel. 0800/3123000
Störungsannahme Gas: .............................................. Tel. 0800/3124000

ANRUF GENÜGT
Ihre Partner aus 
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.
Handel, Handwerk und
Dienstleistungsbereich.

Jederzeit 

für Sie da!

KFZ-Meisterbetrieb • Mietwagen
Abschleppdienst • Vollautom. Waschanlage

Berschweilerstraße 9 • BAUMHOLDER • Tel.: (06783) 3031 + 30 32

GmbH & Co. KG

Bahnhofstr. 41
55774 Baumholder
Telefon 06783-5345
Fax: 06783-5355

Westrich Garage

Bürgerbus Baumholder
Kostenlose Abholung an der Haustür.
Der Telefondienst ist immer montags von 14.-15.00 Uhr unter 06783-
8181 erreichbar.
Gefahren wird immer am Dienstag und jeweils am Donnerstag.
1. Donnerstag nach Kusel
2. Donnerstag nach Birkenfeld
3. Donnerstag nach Idar - Oberstein
4. Donnerstag erneut VG Baumholder
Ihr Bürgerbusteam der VG Baumholder

Selbsthilfe-Gruppen
Anonyme Alkoholiker und Al-Anon Familiengruppe

Treffen jeden Montag, von 19.30 bis 21.30 Uhr
Haus der AWO Auf Ellenborn 38 - Ecke Mozartplatz
Kontakte AA
Manfred, Tel.  .........................................................................06852-7610
Heinz, Tel. .............................................................................  06782-5541

Verein für Suchtgefährdetenhilfe Birkenfeld e.V.
Gruppenabend jeden Mittwoch, 20.00 Uhr, im Georg-Wilhelm-Haus, 
Eingang Am Kirchplatz, 55765 Birkenfeld (Führerscheingruppe)
Kontakte:
Schmidt I. .........................................................................  0171/9807320
Schneider V.  .....................................................................  0171/8056398
Schneider L.  ....................................................................  0173/3012002

Behinderten-Sport-Gruppe Birkenfeld
„Mitspieler für Sitzball gesucht, auch ohne Behinderung!“
Montag, ab 18:45 Uhr: Sport, Sporthalle Gymnasium, Birkenfeld, 
Ansprechpartner: Klemens Heß 06782/ 7994

Deutsche-Rheuma-Liga ÖAG Birkenfeld
Kontakte:
1. Vorsitzender Stefan Litz  ................................................ 06789/970383
2. Vorsitzende Ilona Bernarding ........................................ 06782/887644
E-Mail: birkenfeld@rheuma-liga-rlp.de;
Angebote: Wassergymnastik jeweils dienstags 16:45 - 17:15 Uhr, 17:15 
- 17:45 Uhr; Trockengymnastik jeweils donnerstags 14:00 - 14:30 Uhr, 
freitags 8:30 - 9:00 Uhr u. 9:15 - 9:45 Uhr.

Fibromyalgie Gesprächskreis
Gruppentreffen finden am 2. Mittwoch im Monat um 17:00 Uhr in der 
Pizzeria Römerstube am Stadion in Birkenfeld statt.
Kontakt: Claudia Cöster ........................................................ 06783/7287
Ilona Bernarding  ............................................................... 06782/887644
Stefan Litz  ........................................................................ 06789/970383
E-Mail: fibromyalgie-birkenfeld@rheuma-liga-rlp.de

Diabetiker-Sportgruppe Oberkirchen
Treffen:
Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr, Bruchwaldhalle, in Freisen (beim Rat-
haus). Blutzuckermessgerät und Blutdruckmessgerät (falls vorhanden) 
mitbringen. Alle Diabetiker sollten sich eine Notration zum Essen und 
Trinken mitbringen.
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ................. Tel. 06855/825

Parkinsongruppe Birkenfeld
Eine gute Möglichkeit, die körperliche Leistungsfähigkeit und Körperhal-
tung zu verbessern, ist die regelmäßige Teilnahme an der Übungsstunde 
beim TV Birkenfeld. Diese findet mittwochs, von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr 
in der Stadthalle Birkenfeld statt.
Ansprechpartnerin: Petra Schäfer .................................Tel. 06782/1281
vormittags oder 5357 nachmittags

Sportgruppe für Diabetiker Birkenfeld
montags, um 19.00 Uhr treffen sich Diabetiker in der Aula des Gymnasi-
ums in Birkenfeld, um gemeinsam Sport zu treiben.
Ansprechpartner: Gabi Klensch .......................................  06787/98959

Selbsthilfegruppe Diabetes Oberkirchen
Treffen: Jeden 1. Donnerstag im Monat im Vital-Center Oberkirchen, 
Rosenstraße 4
Kontaktadresse: Hannelore Schmitt, Freisen ........... Telefon 06855/825

Sprechstunde des Sozialpsychiatrischen Dienstes 
des Gesundheitsamtes Idar-Oberstein

Der Sozialpsychiatrische Dienst (SPDI) des Gesundheitsamtes Idar-
Oberstein bietet psychisch kranken Menschen oder Menschen in Kri-
sensituationen und deren Angehörigen Unterstützung, Beratung und 
Vernetzung an. Das Beratungsangebot ist kostenlos und freiwillig. Die 
Gespräche sind vertraulich und unterliegen der Schweigepflicht. Sie 
finden im Gesundheitsamt statt oder können bei Bedarf auch in der 
Wohnung geführt werden. Die Terminvergabe erfolgt telefonisch unter 
06781/2008-0.
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Amtliche Bekanntmachungen

der Verbandsgemeinde Baumholder und 
der Ortsgemeinden

Öffentliche Bekanntmachungen

Live-Ergebnisse Europa- u. Kommunalwahl 2024 am Wahlabend: 
  

QR-Code scannen oder unter: https://www.vgv-baumholder.de/wahlergebnisse 
 

  
Europawahl Kreistag 

  
  

  
Bürgermeister der 
Verbandsgemeinde 

Verbandsgemeinderat 

  
  

  
Stadtrat und 

Ortsgemeinderäte  
(Verhältniswahlen) 

Ortsgemeinderäte  
(Mehrheitswahlen) 

 
Baumholder 

Heimbach 
Ruschberg 

 
Berglangenbach, Berschweiler,  
Eckersweiler, Fohren-Linden,  

Frauenberg, Hahnweiler, Leitzweiler,  
Mettweiler, Reichenbach,  

Rohrbach, Rückweiler 
  
  

Stadt- und  
Ortsbürgermeister Eine Ergebnispräsentation im 

Verwaltungsgebäude findet nicht 
statt, alle Ergebnisse sind (in 

Echtzeit) ausschließlich online 
abrufbar. 
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Haushaltssatzung
 der Ortsgemeinde Hahnweiler für die 

Haushaltsjahre 2024 und 2025 
vom 07.05.2024

Die Kreisverwaltung Birkenfeld hat mit Schreiben vom 22. Mai 2024 mit-
geteilt, dass gegen die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan der 
Ortsgemeinde Hahnweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vom 07. 
Mai 2024 keine Bedenken erhoben werden. Die im Jahre 2024 geplante 
Kreditaufnahme von 44.500 € wurde gem. § 95 Abs 4 und § 103 Abs 2 
GemO i.V.m. § 95 Abs 1 und 2 GemO teilweise genehmigt. Die nach § 95 
Abs 4 und § 103 Abs 2 GemO i.V.m. § 95 Abs 1 und 2 GemO erforderli-
chen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in § 
2 der Haushaltssatzung wurden unter der Bedingung erteilt, dass diese 
Kredite nur zur Finanzierung von Maßnahmen im Sinne der Ziffer 4.1.3 
der VV zu § 103 GemO verwendet werden dürfen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die Haushaltssatzung und der Haus-
haltsplan der Ortsgemeinde Hahnweiler für die Haushaltsjahre 2024 und 
2025 vom 07. Mai 2024 in der Zeit von 06. Juni bis einschließlich 14. 
Juni 2024 bei der Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder, im Zim-
mer 206, während der allgemeinen Dienststunden zu jedermanns Ein-
sicht offen liegen.
Nach § 24 Abs 6 der Gemeindeordnung gelten Satzungen, die unter 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes oder 
aufgrund dieses Gesetzes zustande gekommen sind, ein Jahr nach der 
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-
migung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzun-
gen verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- 
oder Formvorschrift gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung 
Baumholder unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verlet-
zung geltend machen.

Hahnweiler, 05. Juni 2024
gez. Heiko Bier, Ortsbürgermeister

Verbandsgemeinde Baumholder

Vertretung Bürgermeister der Verbandsge-
meinde

Bürgermeister Bernd Alsfasser wird in der Zeit vom 15.06. - 14.07.2024 
vom Ersten Beigeordneten Rouven Hebel vertreten.

VG-Rat vom 16.05.2024
TOP 1. Teiländerung des Flächennutzungsplanes im Bereich „Solar-
park Heimbach“
hier: Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §2 Abs. 2 BauGB und Betei-
ligung der Behörden gem. §4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbarge-
meinden gem. §2 Abs. 2 BauGB
Mit Schreiben vom 17.09.2019 hat die Next2Sun Projekt GmbH mit Sitz 
in Dillingen/Saar die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungs-
plans „Solarpark Heimbach“ beantragt, um so die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen für die Errichtung einer Agri-PV-Freiflächenanlage am 
Altwieserhof in der Gemeinde Heimbach zu schaffen. Der Antragsteller 
hat sich bereit erklärt, sämtliche Planungskosten einschließlich der Ver-
fahrensdurchführung zu tragen. Somit ergeben sich durch das Verfahren 
keine finanziellen Auswirkungen für die Verbandsgemeine Baumholder 
oder die Gemeinde Heimbach. Der Ortsrat der Gemeinde Heimbach hat 
in seiner Sitzung vom 09.11.2022 den Beschluss nach § 2 Abs. 1 BauGB 
für die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark 
Heimbach“ und die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gem. § 
3 Abs. 1 BauGB und der Behörden gem. § 4 Abs. 1 BauGB über die 
Planung gefasst.  Auf Grundlage dieser Planungsabsicht und des Auf-
stellungsbeschlusses der Gemeinde Heimbach vom 09.11.2022 hat 
auf Antrag der Next2Sun Projekt GmbH der Verbandsgemeinderat der 
Verbandsgemeinde Baumholder in seiner Sitzung vom 17.11.2022 den 
Beschluss zur Flächennutzungsplanteiländerung sowie die frühzeitige 
Beteiligung als nächsten Verfahrensschritt beschlossen. Da das Vor-
haben einem Ziel des Regionalen Raumordnungsplanes widersprach, 
musste zuvor ein Zielabweichungsverfahren durchgeführt werden. 

Es wurde festgelegt, dass im Falle eines ablehnenden Zielabweichungs-
bescheides, sich die vorgenannten Beschlüsse aufheben werden. Für 
die Änderung des Flächennutzungsplanes der Verbandgemeinde Baum-
holder wurde die Abweichung vom Ziel 83 des RROP RHN durch die 
SGD Nord mit Schreiben vom 01.06.2023 zugelassen.
Die Flächennutzungsplanteiländerung mit Begründung ist nach § 3 Abs. 
1 Satz 1 BauGB in der Zeit vom 06.07.2023 bis einschl. 07.08.2023 im 
Rahmen der frühzeitigen Beteiligung öffentlich ausgelegt worden. Die 
Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
03.07.2023 über das o. g. Vorhaben unterrichtet und zur Äußerung auch 
im Hinblick auf den erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad der 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 aufgefordert. Sie erhielten gem. § 4 Abs. 
1 BauGB Gelegenheit, sich bis einschließlich 11.September 2023 zum 
Entwurf der Flächennutzungsplanteiländerung zu äußern.
Sämtliche während der Auslegung seitens der Bürger sowie der Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange vorgebrachten Anregun-
gen sind einschließlich eines Abwägungsvorschlags diesbezüglich als 
Anlage beigefügt.
Im nächsten Verfahrensschritt kann nun die öffentliche Auslegung der 
Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 BauGB zur Beteiligung der Öffentlich-
keit und die gleichzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger 
öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie die Beteiligung der 
Nachbargemeinden gem. § 2 Abs. 2 BauGB durchgeführt werden.
Beschluss:
1. Der Abwägung aller während der Beteiligung der Öffentlichkeit 

gem. § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung der Behörden gem. § 4 
Abs. 2 BauGB vorgebrachten Anregungen entsprechend dem bei-
gefügten Abwägungsvorschlag wird zugestimmt.

2. Der öffentlichen Auslegung der Planunterlagen gem. § 3 Abs. 2 
BauGB zur Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der gleichzeiti-
gen Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB sowie der Nachbargemeinden 
gem. § 2 Abs. 2 BauGB wird zugestimmt.

TOP 2. Kindertagesstätte Ruschberg
- Eigentumsverhältnisse
Das Land Rheinland-Pfalz führte mit dem Kindertagesstättengesetz vom 
15.03.1991 erstmals einen Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz 
ab dem 01. August 1993 ein.
Dementsprechend war damals die KiTa-Bedarfsplanung anzupassen 
und man stellte fest, dass auch in der VG Baumholder etliche Kindergar-
tenplätze ab Sommer 1993 fehlen würden.
Die Ortsgemeinde Ruschberg bot der Verbandsgemeinde Baumholder 
damals ein Grundstück für einen Kindergarten an. Der Gemeinderat 
Ruschberg fasste am 05.06.1991 einen entsprechenden Beschluss, das 
Grundstück kostenlos an die VG zu übereigenen, mit der Auflage inner-
halb von 3 Jahren einen Kindergarten hierauf zu bauen.
Im August 1991 begannen die Planungen und im Jahr 1993 konnte der 
Kindergarten, der in Trägerschaft der VG Baumholder gebaut und betrie-
ben wurde, eröffnet werden. Seither werden die Kinder aus Reichenbach 
und Ruschberg hier betreut.
Anfang 2022 beschlossen die Gemeinderäte Ruschberg und Reichen-
bach die ihnen nach § 5 Abs. 4 KiTaG obliegende Aufgabe „Kindergar-
ten“ gem. § 67 Abs. 5 GemO auf die Verbandsgemeinde zu übertragen 
und der Verbandsgemeinderat nahm diese Aufgabe an.
Die Verbandsgemeinde nimmt die nunmehr ihr abliegende Aufgabe in 
der KiTa Ruschberg wahr.
Mehrfach war die Kindertagesstätte seitdem Thema im Gemeinde-
rat Ruschberg, ohne dass jedoch Beschlüsse gefasst wurden. Am 
18.09.2023 stand auf der Tagesordnung des Gemeinderates Ruschberg 
„Gebäudeübertragung Kindertagesstätte Ruschberg“, wobei gemäß 
den Informationen durch den Ortsbürgermeister zunächst beabsich-
tigt war, ein Wertgutachten über das Gebäude in Auftrag zu geben. Die 
Verwaltung der VG wies daher im Vorfeld die Gemeinderatsmitglieder 
darauf hin, dass das Gebäude aktuell nicht zum Verkauf stehe. Gleich-
wohl fasste der Gemeinderat Ruschberg den Beschluss das Gutachten 
in Auftrag zu geben (Kosten: ca. 1.200,- €). Das Gutachten ergab einen 
Verkehrswert von 456.000,- €.
Im Februar dieses Jahres bat Ortsbürgermeister Heu den Kämmerer der 
VGV darum nach Finanzierungsmöglichkeiten für den Ankauf des KiTa-
Gebäudes zu suchen.
Daraufhin informierte Bürgermeister Alsfasser den Ortsbürgermeister 
und die Gemeinderatsmitglieder von Ruschberg, dass das Gebäude der 
Kindertagesstätte Ruschberg nicht zum Verkauf stehe und daher nicht 
nach Finanzierungsmöglichkeiten gesucht werden müsse, wo es nichts 
zu finanzieren gibt. Ungeachtet dessen hat der Gemeinderat Ruschberg 
nunmehr am 28.03.2024 beschlossen einen Nachtragshaushalt aufzu-
stellen, in dem die Finanzierung des Ankaufs des Kindergartengebäudes 
geregelt werden soll.
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Es erscheint nunmehr als sinnvoll bzw. erforderlich, dass der Verbands-
gemeinderat Baumholder einen Beschluss fasst, in dem klargestellt 
wird, dass er nicht beabsichtige, das Gebäude zu veräußern, um die 
Diskussion und die damit eingetretene Verunsicherung zu beenden.
Vor Eintritt in die Beratungen wurde dem anwesenden Beigeordneten 
Werle der Ortsgemeinde Ruschberg Gelegenheit gegeben, das Anliegen 
der Ortsgemeinde zu erläutern.
In der anschließenden Diskussion wurden die unterschiedlichen Sicht-
weisen auf die Situation vorgetragen.
Ortsbürgermeister Uwe Nees von der Ortsgemeinde Reichenbach 
berichtete, dass die Ortsgemeinde Reichenbach aktuell eine Änderung 
in der Trägerschaft der KiTa nicht möchte. Gleichwohl sei Ortsbürger-
meister Heu vor wenigen Tagen erneut auf ihn zugetreten und habe das 
Gespräch gesucht. Gesprächen werde man sich natürlich nicht verwei-
gern.
Im Rahmen der Diskussion wies Büroleiter Specovius darauf hin, dass, 
wie in der Sach- und Rechtlage schon erläutert, die kommunale Pflicht-
aufgabe KiTa von den Ortsgemeinden Reichenbach und Ruschberg auf 
die Verbandsgemeinde Baumholder übergegangen sei. Die VG brauche 
dieses Gebäude um diese Aufgabe wahrzunehmen. Es mache keinen 
Sinn ein Gebäude zu verkaufen, welches man für die Erfüllung seiner 
Aufgaben brauche, um sich anschließend wieder einzumieten.
Es zeichnete sich in der weiteren Diskussion ab, dass eine Mehrheit im 
Rat aktuell nicht über die Angelegenheit entscheiden möchte. Vielmehr 
sollte abgewartet werden, ob die Ortsgemeinde Ruschberg einen Kon-
sens mit der Ortsgemeinde Reichenbach erreichen kann.
Beschluss:
Eine Entscheidung über die Veräußerung des Gebäudes der KiTa Kleine 
Weltentdecker soll heute nicht getroffen werden.
TOP 3. Anschaffung eines Kommandowagen-Erkunder (KdoW-
Erkunder) im Rahmen des Waldbrandkonzeptes des Landkreises 
Birkenfeld für die Feuerwehren der VG Baumholder
Für die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Baumholder soll ein 
Kommandowagen-Erkunder (KdoW) im Rahmen des Waldbrandkon-
zeptes des Landkreises Birkenfeld beschafft werden. Hierfür wurde am 
08.04.2024 eine beschränkte Ausschreibung unter 9 Bietern durchge-
führt.
Die Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 stellt sich wie folgt dar:
Landeszuschuss in Höhe von 20.000,00 € (sofort zahlbar nach 
Abnahme), vom Restbetrag werden 2/3 vom Landkreis übernommen. 
Das restliche Drittel der Kosten wird durch Einsparungen im Feuerweh-
retat des Jahres 2024 gedeckt.
Zur Submission am Dienstag, 07.05.2024 wurden 2 Angebote fristge-
recht abgegeben.
Das Ergebnis der Ausschreibung ist wie folgt dargestellt:

Nr. Firma geprüfte Bruttosumme
1. Kalina Funktechnik GmbH

Im Wiesengrund 12
55758 Niederwörresbach

62.469,05 €

2. Fahrzeugausbau und Schreinerei
Lersch-Kessel
Im Rohrsborn 7
55627 Merxheim

64.339,73 €

Im Ergebnis ist die Firma Kalina Funktechnik GmbH, Niederwörresbach 
mit 62.469,05 € günstigster Bieter. Auf die VG entfallen somit noch 
14.156,35 € die durch Einsparungen im Feuerwehretat 2024 gedeckt 
sind.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat beschließt den Auftrag für das Fahrzeug, 
inklusive Ausbau der Firma Kalina Funktechnik GmbH, Niederwörres-
bach zum Preis von 62.469,05 € zu erteilen.
TOP 4. Sanierung Schulhof Grundschule Baumholder, Vergabe Erd-, 
Pflaster-, und Asphaltarbeiten sowie Lieferung und Einbau von 
Spielgeräten
Es war geplant in den Sommerferien mit der Sanierung des Schulho-
fes der Grundschule Baumholder zu beginnen. Der seit dem 10.05.2024 
vorliegenden Kostenanschlag in Höhe von momentan 682.000.- € 
(brutto) liegt um 150.000.- € höher als die uns zuletzt vorliegende Kos-
tenschätzung. Da im Haushalt lediglich 500.000.- € eingestellt wurden, 
ist zunächst der Kostenanschlag mit dem Büro BBP zu prüfen und even-
tuell der Umfang der Arbeiten zu reduzieren. Der FB 3 wird sich umge-
hend mit dem Büro diesbezüglich in Verbindung setzen und Termine 
unter Beteiligung der Grundschule vereinbaren.
Der FB 3 wird nun die Ausschreibung für die Isolierung der Kelleraußen-
wand im Zuge einer Beschränkten Ausschreibung vorziehen, so dass 
diese Arbeiten schon in den Sommerferien ausgeführt werden kön-
nen und die dann folgenden Arbeiten am Schulhof nicht noch weiter 
verzögert werden. Laut der Kostenschätzung des FB 3 sind für diese 
Arbeiten mit Kosten in Höhe von ca. 48.000.- € zu rechnen. Die Kosten 
wurden im Haushalt bei den Unterhaltungs-Maßnahmen berücksichtigt. 

Der Bürgermeister sollte daher zur Auftragsvergabe ermächtigt werden, 
wenn das wirtschaftlichste Angebot die Summe von 48.000.- € nicht 
übersteigt.
Im Rahmen der Diskussion wurde deutlich, dass der Rat mehrheitlich 
keine weiteren Kürzungen an dem Sanierungsplan vornehmen möchte. 
Büroleiter Specovius wies darauf hin, dass in den derzeit im Raum ste-
henden Kosten von 682.000 € die Planungskosten nicht enthalten seien, 
so dass mit Kosten von über 800.000 € gerechnet werden müsse. Da im 
Haushaltsplan nicht ausreichend Mittel zur Verfügung stünden, müssten 
die Mehrkosten durch einen Nachtragshaushalt gedeckt werden.
Beschluss:
Der Verbandsgemeinderat ermächtigt den Bürgermeister den Auftrag für 
die Isolierung der Kelleraußenwand bis zu einer Summe von 48.000.- € 
zu vergeben.
Der Bürgermeister wird darüber hinaus ermächtigt Aufträge bis zu in der 
Summe von 682.000 € für die Schulhofsanierung zu vergeben. Die feh-
lenden Mittel sollen in einem Nachtragshaushalt bereitgestellt werden.

Fohren-Linden

Sitzung des Gemeinderates 
Fohren-Linden am 15.05.2024

Öffentlicher Teil
TOP 1. Einwohnerfragestunde
Ein Einwohner machte darauf aufmerksam, dass der Spiegel in der 
Hauptstraße am Hause Thomas Schneider falsch eingestellt ist. Er 
müsste neu justiert werden. Der Gemeinderat wurde um Auskunft gebe-
ten, wann die Zuwegung rechts neben dem Gebäude Schulweg 5a fer-
tiggestellt wird.
TOP 2. 1. Nachtragshaushaltssatzung der Ortsgemeinde Fohren-
Linden für das Haushaltsjahr 2024
Der Haushaltsplan der Ortsgemeinde Fohren-Linden ist in Form eines 
Doppelhaushaltes 2023/2024 aufgestellt. Grund für die Aufstellung des 
Nachtragshaushaltsplanes 2024 ist die haushaltsrechtliche Bereitstel-
lung von Haushaltsmitteln für bisher nicht veranschlagte Investitions-
auszahlungen. So werden Ausgabenermächtigungen für Investitionen in 
Höhe von insgesamt 230.000,00 € zusätzlich eingestellt. Diese umfas-
sen Planungskosten für vorgesehene Anbauvorhaben am Bürgerhaus 
und dem Kindergartengebäude und für Anschaffungen Bürgerhaus mit 
Beträgen von jeweils 10.000,00 € sowie für den Bauhof werden 8.000 € 
mehr bereitgestellt. Für die Spielplatzerweiterung werden Haushaltsmit-
tel in Höhe von 20.000 € und für Neuerrichtung von zwei Buswartstellen 
insgesamt 180.000,00 € eingestellt.
Der Ergebnishaushalt enthält als einzige neue Position einen Betrag für 
eine Änderung des Bebauungsplanes „In der Dell“ in Höhe von 6.000,00 
€. Weiterhin werden die Ansätze des Forsthaushaltes (KSt. 5551) und 
die Ansätze im Bereich der Steuern und Umlagen an die sich für das 
Haushaltsjahr 2024 abzeichnende neueste Entwicklung angepasst- Eine 
Änderung der Realsteuerhebesätze wird nicht vorgenommen.
Eine Kreditermächtigung sowie eine Inanspruchnahme von Verbindlich-
keiten gegenüber der Einheitskasse sind nicht notwendig.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt die 1. Nachtragshaushaltssatzung für 
das Haushaltsjahr 2024 wie sie in Form und Fassung als Anlage zu die-
ser Niederschrift ersichtlich ist.
TOP 3. Beauftragung Fachbereich 3 zur Ausschreibung der 
Planungsleistungen Anbau / Erweiterungsbau Kindergarten 
Berschweiler
Für einen geplanten Anbau / Erweiterungsbau am Kindergarten 
Berschweiler müssen die Planungsleistungen ausgeschrieben werden. 
Diese Ausschreibung soll durch den Fachbereich 3 vorbereitet und 
durchgeführt werden.
Beschluss:
Der Fachbereich 3 -Planung und Bauwesen- wird beauftragt, die 
Ausschreibung der Planungsleistungen für den geplanten Anbau / 
Erweiterungsbau am Kindergarten Berschweiler vorzubereiten und 
durchzuführen.
TOP 4. Stilllegung von Waldflächen im Rahmen des Zuwendungs-
programm „Klimaangepasstes Waldmanagement“
Im Rahmen des Zuwendungsprogramms „Klimaangepasstes Waldma-
nagement“ müssen Flächen stillgelegt werden. Die Ortsgemeinde Foh-
ren-Linden muss eine Fläche von 9,77 ha stilllegen um eine der Kriterien 
dieses Zuwendungsprogramm zu erfüllen.
Beschluss:
Die Ortsgemeinde Fohren-Linden beschließt die Stilllegung der Flächen 
Abteilung 11 b (2,45 ha), Abteilung 9 c – südlicher Teil (1,8 ha), Abteilung 
12 h (1,49 ha), Abteilung 12 e (3,35 ha) und Abteilung 7 e (1,3 ha). Diese 
weisen eine Größe von 10,39 ha aus.
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TOP 5. Anschaffung von Geräten für den Bauhof
5a. Anschaffung Hundeboxen
Bürgermeister Michael Reis liegen zwei Angebote der Firma Practica 
GmbH aus Lörrach über die Anschaffungskosten von 5 Hundeboxen 
vor.
Angebot Nr. AN2400690
belloo-combi-luca 60 aus Stahlblech
Angebot Nr. AN2400691
belloo-boxx aus Kunststoff
Beschluss:
Der Gemeinderat kam überein, 5 belloo-boxx Kunststoffbehälter mit 
dazugehörigen Rohrhaltern und Abfallsäcken anzuschaffen.
5b. Anschaffung Wildkrautbürste
Für die Pflege der gemeindeeigenen gepflasterten Flächen soll eine 
Wildkrautbürste angeschafft werden.
Beschluss:
Ortsbürgermeister Michael Reis wird damit beauftragt, von der Firma 
Greenbase eine Wildkrautbürste für die Pflege der gemeindeeigenen 
gepflasterten Flächen anzuschaffen.
TOP 6. Errichtung einer Schranke
Seit geraumer Zeit befahren Pkws die Land- und forstwirtschaftlichen 
Wege in der Gemarkung Fohren-Linden.
Nach einem Vorort Termin mit Ortsbürgermeister Reis am 03.05.2024 
kam man zu dem Ergebnis, an dortiger Stelle eine Schranke zu stellen, 
um unbefugten Verkehr zu vermeiden und die Wege zu entlasten.

Beschluss:
Nach eingehender Beratung kam der Gemeinderat zu der Entscheidung, 
ca. 80 bis 100 Meter nach der Aus- bzw. Einfahrt von der L348 auf die 
Gemarkung Fohren-Linden, „Aufm Sauerwiesen“, Flur 8, Parzelle 199/1, 
eine Schranke aufzustellen.

Frauenberg

Öffentliche Bekanntmachung
zur Sitzung des Gemeinderates Frauenberg

Sitzungsdatum: Montag, den 03.06.2024
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Raum: Gemeindehaus Frauenberg
Ort: Kreisweg 21, 55776 Frauenberg

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Reparatur der Beleuchtung Friedhofshalle
2. Anfragen und Mitteilungen

3. Einwohnerfragestunde
Nichtöffentlicher Teil:
4. Pachtangelegenheiten
5. Grundstücksangelegenheiten
6. Anfragen und Mitteilungen

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Karl-Heinz Thom
Ortsbürgermeister

Hahnweiler

Sitzung des Gemeinderates Hahnweiler 
am 12.04.2024

Öffentlicher Teil
TOP 4. Beratung und Beschlussfassung Forstwirtschaftsplan 2024
Beschluss über den Kommunalen Forsthaushalt 2024:
Insgesamt wird im Forstwirtschaftsplan mit:

Erträgen i.H.v. 1.173,00 €
und Aufwendungen i.H.v 1.031,00 € geplant.
Es wird somit mit einem Überschuss i.H.v. : 142,00 € gerechnet.
Die im Jahr 2024 geplanten Maßnahmen werden durch das Forstamt 
Birkenfeld erläutert.
Beschluss:
Der Ortsgemeinderat stimmt dem Forstwirtschaftsplan 2024 nicht zu.
TOP 5. Prüfung der Jahresrechnung 2023 und Entlastungserteilung
a) Genehmigung der über- und außerplanmäßigen Aufwendungen 
und Auszahlungen
b) Feststellung des Jahresabschlusses
c) Entlastungserteilung
Den Vorsitz zu diesem Tagesordnungspunkt führte der Beigeordnete 
Jens Cloos.
Der Ortsgemeinderat der Ortsgemeinde Hahnweiler hat im nichtöffentli-
chen Teil der Sitzung den Jahresabschluss der Ortsgemeinde Hahnwei-
ler für das Haushaltsjahr 2023 geprüft.
Die Belegprüfung führte zu keinen Beanstandungen. Die im Haushalts-
jahr 2023 entstandenen Haushaltsüberschreitungen wurden erläutert.
Das Vermögen der Ortsgemeinde Hahnweiler zum 31.12.2023 betrug 
1.312.759,25 €.
Die Bilanz zum Ende des Haushaltsjahres weist ein positives Eigenkapi-
tal in Höhe von 796.626,07 € aus.
Das Eigenkapital hat sich im Haushaltsjahr aufgrund des Jahresüber-
schusses um 15.442,69 € erhöht.
Zum Bilanzstichtag beliefen sich die Verbindlichkeiten der Ortsgemeinde 
auf insgesamt 118.051,62 €.
Aufgrund der Kosten für die Erneuerung des DGH wurde im Jahr 2018 
ein weiterer Kredit bei der KfW-Bank i.H.v. 175.000,00 € aufgenommen. 
Nach der Tilgung im Jahr 2023 i.H.v. 21.876 € beläuft sich die Rest-
schuld zum Ende des Jahres auf 87.496 €.
Somit belaufen sich die Verbindlichkeiten gegenüber den Kreditinstitu-
ten zum Ende des Jahres auf insgesamt 87.496 €.
Der passive Rechnungsabgrenzungsposten bezieht sich mit 507,18 € 
auf bereits gezahlte, aber noch nicht fällige Steuerforderungen.
Bei den Sonderposten aus Zuwendungen erfolgte eine Auflösung in 
Höhe von 13.291 €, welche im Abgang ausgewiesen wird.
Durch den Auflösungsbetrag in Höhe von 6.561,12 € wurde der Sonder-
posten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten verringert.
Der Stand des Sonderpostens „Feldwegeunterhaltung“ zum 31.12.2023 
beträgt 18.089,05 €.
Bei den Grabnutzungsentgelten ergaben sich Zugänge in Höhe von 
5.161,08 €. Weiterhin wurden Grabnutzungsentgelte in Höhe von 
28.293,88 € aufgelöst.
Der Wert des Sachanlagevermögens zum 31.12.2023 betrug 
1.047.813,91 €. Zugänge ergaben sich durch die Anschaffung eines 
Druckers für das Dorfgemeinschaftshaus (379,99 €).
Die planmäßigen Abschreibungen haben das Sachanlagevermögen 
i.H.v. 32.864,98 € gemindert.
Weiterhin besitzt die Ortsgemeinde Hahnweiler Finanzanlagen in Höhe 
von 3.350,00 €. Der Anteil an der Kreissiedlungs GmbH beträgt 350,00 
€, der Anteil an der Anstalt öffentlichen Rechts „Energieprojekte Baum-
holder“ beträgt 3.000,00 €.
Das Umlaufvermögen erhöht sich zum Ende des Haushaltsjahres um 
8.402,95 € auf 260.477,95 €. Der größte Teil des Umlaufvermögens bil-
den die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen 
der Einheitskasse i.H.v. 241.433,09 €. Bei den restlichen Forderungen 
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handelt es sich größtenteils um Beträge, welche Ende des Jahres 2023 
gebucht wurden und erst im Folgejahr fällig wurden.
Der verbleibende aktive Rechnungsabgrenzungsposten bezieht sich in 
voller Höhe von 708,14 € auf die Aufwandsentschädigung des Ortsbür-
germeisters sowie auf die laufenden Ehrensoldverpflichtungen für den 
Monat 01/2024, da diese nach dem geltenden Beamtenrecht bereits im 
Dezember 2023 zu zahlen sind.
Es konnten insgesamt Erträge in Höhe von 281.227,29 € verbucht wer-
den; das bedeutet Mehrerträge gegenüber der Planung i.H.v. 47.209,29 
€.
Mehrerträge gab es hauptsächlich bei der Schlüsselzuweisung A (rd. 
11.500 €), der Schlüsselzuweisung B (rd. 11.200 €) und durch die Auflö-
sung des SoPo Grabnutzungsentgelte (rd. 21.200 €).
Mindererträge ergaben sich hauptsächlich bei der Gewerbesteuer (rd. 
14.400 €).
Aufwendungen mussten insgesamt in Höhe von 265.784,60 € verbucht 
werden. Das sind 23.697,60 € mehr als veranschlagt.
Mehraufwendungen ergaben sich bei folgenden Positionen:
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 19.000 €,
- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen rd. 
11.400 €
Die Finanzrechnung stellt sich, mit Ausnahme der Abschreibungen 
sowie Auflösungen von Sonderposten, wie die Ergebnisrechnung dar. In 
der Finanzrechnung werden zusätzlich auch Ein- und Auszahlungen aus 
Investitions- und Finanzierungstätigkeiten ausgewiesen.
Die Ortsgemeinde Hahnweiler konnte Investitionseinzahlungen in Höhe 
von 1.841,72 € verbuchen. Diese entfallen in voller Höhe auf Anzahlun-
gen auf Grabnutzungsentgelte.
Investitionsauszahlungen wurden in Höhe von 383,12 € getätigt. Diese 
entfallen auf die Anschaffung eines Druckers für das Dorfgemeinschafts-
haus.
Weiterhin wurden Tilgungsleistungen i.H.v. 21.876 € geleistet.
Durch den Finanzmittelüberschuss i.H.v. 44.446,96 € abzüglich der Til-
gungsleistungen i.H.v. 23.876 € ergibt sich eine Verbesserung auf dem 
Einheitskonto i.H.v. 20.570,96 €. Der Stand auf dem Einheitskonto zum 
31.12.2023 beträgt 241.433,09 €.

Beschluss:
a) Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 

für das Haushaltsjahr 2023 werden, soweit dies noch nicht gesche-
hen ist, gemäß § 100 GemO genehmigt.

b) Der geprüfte Jahresabschluss zum 31.12.2023 der Ortsgemeinde 
Hahnweiler wird, gemäß § 114 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung, 
festgestellt.

c) Dem im Jahre 2023 amtierenden Ortsbürgermeister und den Beige-
ordneten, soweit sie die Vertretung geführt haben, sowie dem Bür-
germeister der Verbandsgemeinde Baumholder werden nach § 114 
Abs. 1 Satz 2 GemO für das Haushaltsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Zu a-c):
Der Ortsbürgermeister Heiko Bier und der Erste Beigeordnete Jürgen 
Griebel haben bei der Beschlussfassung gemäß § 110 Abs. 4 GemO 
kein Stimmrecht.
Zu c): Julian Bier hat gemäß § 22 GemO kein Stimmrecht.
TOP 6. Übernahme der Patenschaft zwischen Heide Gemeinden 
und des in Baumholder stationierten 95th Combat Sustainment 
Support Bataillon
Über den Bürgermeister der Verbandsgemeinde und im Zusammen-
wirken mit dem Büro PA der Stationierungskräfte in Baumholder wurde 
der Wunsch und das Interesse an einer Patenschaft mit dem, vor einem 
Jahr neuaufgestellten 95th Combat Sustainment Support Bataillon, an 
die Heidegemeinden herangetragen.
Es bestehen bereits feste freundschaftliche Beziehungen zwischen der 
Stadt Baumholder und den in Baumholder stationierten Einheiten.
Erste Gespräche zwischen der Bataillonsführung und den Bürgermeis-
tern der Heidegemeinde haben stattgefunden.
Der Fokus einer Partnerschaft liegt nicht im repräsentativen Bereich, 
sondern in der Vernetzung aller gesellschaftlichen Bereiche. Baum-
holder bleibe auch künftig für die amerikanischen Streitkräfte einer der 
größten Stationierungsorte außerhalb der USA und innerhalb Europas.
Die Patenschaft soll vor allem den Austausch und die Begegnung 
zwischen jungen Deutschen und US-Amerikanern fördern. Den Ange-
hörigen der US-Streitkräfte können somit die Kultur und Geschichte 
unserer Region und der temporären Heimat der Soldatinnen und Solda-
ten nähergebracht werden, aber auch umgekehrt. Im Vordergrund steht 
daher die Kontaktpflege auf humanitärem, kulturellem, touristischem, 
sportlichem und bildungspolitischem Gebiet. In der Praxis heißt das, 
die Teilnahme an Veranstaltungen und Vorhaben auf beiden Seiten der 
Partner. Gemeinsames Miteinander durch Integration, Verständnis und 
das Vermitteln des Gefühls willkommen zu sein. Finanziell werden die 
Ortsgemeinden bei Bedarf über das Förderprogram WIR (Willkommen in 
Rheinland-Pfalz) unterstützt.

Beschluss:
Der Ortsgemeinderat beschließt:
die Patenschaft mit dem 95th Combat Sustainment Support Bataillon 
zusammen mit der Ortsgemeinde Rohrbach, Rückweiler und ggf. Leitz-
weiler einzugehen.
Nächster Schritt ist das Vorstellen der Ortschaften. Eine offizielle Paten-
schaftsgründung ist noch im ersten Halbjahr 2024 vorgesehen.
TOP 7. Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung 
und den Haushaltsplan der Ortsgemeinde Hahnweiler für die Jahre 
2024 und 2025
Zusammenfassung des 1. Planjahres des Doppelhaushaltes (2024)
Bei Erträgen von 273.790 € und Aufwendungen von 287.891 € schließt 
der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag von 14.101 € ab.
Die Planungsansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Jahres 
2023. Größere Abweichungen ergeben sich bei folgenden Produkten:
Ø 3655, Tageseinrichtung für Kinder; Förderung anderer Träger: Nach 
der kommenden Neuregelung der Kindergartenfinanzierung innerhalb 
der VG Baumholder, wird die Finanzierung des Kindergartens Rückwei-
ler nicht mehr über die allgemeine Verbandsgemeindeumlage erfolgen, 
sondern über eine Kostentragungsvereinbarung. Die Ortsgemeinden 
Berglangenbach, Leitzweiler, Rohrbach, Rückweiler und Hahnweiler 
haben demnach zukünftig die ungedeckten Kosten der Einrichtung zu 
tragen. Im Haushaltsplan wurde ein Kostenbeitrag i.H.v. 24.500 € ver-
anschlagt.
Ø 5530, Friedhofs- und Bestattungswesen: Die Grabnutzungsentgelte 
wurden in 2023 komplett aufgelöst. Ab 2024 werden diese unter dem 
Konto 432240 im Ergebnishaushalt geführt.
Ø 5551, Kommunale Forstwirtschaft: Übernahme des Forstwirtschafts-
planes 2024 mit einem voraussichtlichen Überschuss i.H.v. 142 €.
Die nichtzahlungswirksamen Erträge belaufen sich auf 22.235 €. Die 
nichtzahlungswirksamen Aufwendungen belaufen sich auf 34.643 €. 
Somit ergibt sich ein nichtzahlungswirksamer Nettobelastung i.H.v. 
12.408 €.
Aus der Summe des negativen Saldos der ordentlichen Ein- und Auszah-
lungen (3.200 €) und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit (44.500 €) ergibt sich ein Finanzmittelfehlbetrag 
i.H.v. 47.920 €.
Durch den Finanzmittelfehlbetrag i.H.v. 47.920 € und dem negativen 
Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten i.H.v. 
21.876 € ergibt sich eine Verschlechterung auf dem Einheitskonto i.H.v. 
69.796 €.
Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde 
Hahnweiler im Jahre 2024 nicht in der Lage eine freie Finanzspitze zu 
erwirtschaften.

Folgende Investitionseinzahlungen sind veranschlagt:
- Produkt 5410: Zuwendung für die Umgestaltung der Straßenbe-

leuchtung auf LED i.H.v. 7.000 €
Dem gegenüber stehen folgende Investitionsauszahlungen:
- Produkt 5410: Umgestaltung der Straßenbeleuchtung auf LED i.H.v. 

16.500 €
- Produkt 5731: Platzgestaltung am Dorfgemeinschaftshaus i.H.v. 

30.000 €
- Produkt 5731: Bestuhlung im Dorfgemeinschaftshaus i.H.v. 5.000 €
Zusammenfassung des 2. Planjahres des Doppelhaushaltes (2025)
Bei Erträgen von 273.782 € und Aufwendungen von 256.868 € schließt 
der Ergebnishaushalt mit einem Überschuss von 16.914 € ab.
Die Planansätze für das Jahr 2025 entsprechen im Wesentlichen denen 
des Jahres 2024.
Die nichtzahlungswirksamen Erträge belaufen sich auf 22.227 €. Die 
nichtzahlungswirksamen Aufwendungen belaufen sich auf 34.642 €. 
Somit ergibt sich eine nichtzahlungswirksame Nettobelastung i.H.v. 
12.415 €.
Aus der Summe des Saldos der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 
(28.170 €) und dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
internen Leistungsbeziehungen (568 €) ergibt sich ein Finanzmittelüber-
schuss i.H.v. 27.602 €.
Durch den Finanzmittelüberschuss i.H.v. 27.602 € und dem negativen 
Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus den Investitionskrediten i.H.v. 
21.876 € (Tilgungsleistungen) ergibt sich eine Verbesserung auf dem 
Einheitskonto i.H.v. 5.726 €.
Unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen ist die Ortsgemeinde 
Hahnweiler im Jahre 2025 in der Lage eine freie Finanzspitze i.H.v. 
5.702 € zu erwirtschaften.
Beschluss:
Der OG-Rat Hahnweiler beschließt die Haushaltssatzung mit dem Haus-
haltsplan für die Jahre 2024 und 2025 in der vorgetragenen Form und 
Fassung.
TOP 8. Einwohnerfragestunde
Es waren keine Einwohner anwesend.
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Anforderung zugesendet werden, sollte dies nur noch als Kopie erfol-
gen. Ist die Vorlage von Originalen erforderlich, wird das Finanzamt 
ausdrücklich darauf hinweisen. In diesen Fällen werden Belege zurück-
gesandt.
Wer seine Steuererklärung elektronisch übermittelt, z. B. mit dem kos-
tenlosen Programm ELSTER (www.elster.de/finanzamt), kann die Belege 
auch hierüber einreichen. ELSTER ermöglicht neben der Erstellung und 
Übermittlung von elektronischen Steuererklärungen auch die Über-
mittlung von Dateianhängen im PDF-Format unmittelbar an die für den 
Steuerfall zuständige Stelle im Finanzamt. Bei Fragen hierzu hilft das 
Finanzamt Idar-Oberstein gerne weiter.

Steuerbegünstigung von Vereinen wird geprüft
Die Finanzämter prüfen in der Regel alle drei Jahre, ob Vereine und 
andere Organisationen (z. B. Stiftungen), die gemeinnützige, mildtä-
tige oder kirchliche Zwecke verfolgen (z. B. Sport- und Musikvereine, 
Fördervereine usw.), mit ihren Tätigkeiten die Voraussetzungen für die 
Befreiung von der Körperschaft- und Gewerbesteuer erfüllt haben.
Zu diesem Zweck müssen die Vereine bei ihrem zuständigen Finanzamt 
eine Steuererklärung (Vordruck „KSt 1“ mit der „Anlage Gem“) sowie 
u.a. Kopien ihrer Kassenberichte und Tätigkeits- bzw. Geschäftsberichte 
abgeben.
Da der dreijährige Prüfungszeitraum nicht bei allen Vereinen zum glei-
chen Zeitpunkt endet, sind von der jetzt beginnenden Überprüfung nicht 
sämtliche Vereine betroffen.
Abgabefrist und Möglichkeiten zur Fristverlängerung
Steuerbegünstigte Vereine, die keine steuerliche Beratung haben, wer-
den gebeten, ihre Steuererklärung bis zum 02.09.2024 einzureichen.
Vereine, die nicht in der Lage sind, diese Frist einzuhalten, können einen 
Antrag auf Fristverlängerung stellen.
Hinweise und Hilfestellung zur elektronischen Abgabe und weitere Infor-
mationen über www.elster.de sowie der vereinfachten Überprüfung bei 
geringen Einnahmen des Vereins bzw. der Organisation (insbesondere 
steuerpflichtige Umsätze von weniger als 22.000 Euro pro Jahr), finden 
sich ein einer ausführlichen Pressemeldung des Landesamtes für Steu-
ern unter: https://www.lfst-rlp.de/service/presse/aktuelles sowie unter: 
https://www.elster.de/elsterweb/infoseite/vereine.

Ende des amtlichen Teils

Bereitschaftsdienste

Treffen Selbsthilfegruppe ILCO
Die ILCO-Gruppe Birkenfeld trifft sich jeden ersten Dienstag im Monat 
um 14.30 Uhr im Casino der Elisabeth-Stiftung. Menschen mit Darm-
krebs, künstlichem Darmausgang oder künstlicher Harnableitung und 
Interessierte sind eingeladen.
Nähere Informationen unter Tel: 06855/1050 und 06788/829 sowie im 
Internet unter: www.ilco.de

Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück
Die Burnout-Selbsthilfegruppe Saar/Hunsrück trifft sich jeden zweiten 
Mittwoch im Monat, um 19.00 Uhr, im Gesundheitsamt St. Wendel, Ein-
gang hinten im Hof. Mehr Infos unter www.burnout-selbsthilfegruppe.de

AIDS-Hilfe Trier e.V.
Saarstraße 48, 54290 Trier
Büro: .................................................................................. 0651/97044-0
Fax: .................................................................................. 0651/97044-12
Beratung und Information für Infizierte, deren Angehörige und Men-
schen, die Fragen zu AIDS haben:  ....................................... 0651/19411
Büro- und Beratungszeit:
Montag, Dienstag, Donnerstag ...................................  09.00 - 16.00 Uhr
Mittwoch ......................................................................  09.00 - 19.00 Uhr
Freitag .........................................................................  09.00 - 13.00 Uhr

Weisser Ring Opferhilfe
Hilfe für Opfer von Straftaten
Außenstelle Birkenfeld:  .............................................Tel. 0176/75809488
bundesweite Notruf-Nr ................................................................  116006

Kriminalprävention
Sicherheitsberatung für Senioren und Interessenten
im Landkreis Birkenfeld ................................................ Tel. 06782-15300

Haus der Beratung
Beratungsangebote:
- Erziehungsberatung, - Lebensberatung, - Familienberatung, -Beratung 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, - Beratung von jungen Mig-
ranten, - Paarberatung, - Trennungs- und Scheidungsberatung, - Dro-
genberatung, - Beratung von pädagogischen Fachkräften
Kontakt: Haus der Beratung, Schlossallee 2,

Vertretung Ortsbürgermeister Heiko Bier
Herr Ortsbürgermeister Heiko Bier, Hahnweiler wird vom 29.05.2024 bis 
auf Weiteres von dem Ersten Beigeordneten Jürgen Griebel, Fasanen-
weg 3, 55776 Hahnweiler vertreten.

Leitzweiler

Öffentliche Bekanntmachung
zur Sitzung des Gemeinderates Leitzweiler

Sitzungsdatum: Dienstag, den 04.06.2024
Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr
Raum: Dorfgemeinschaftshaus Hahnweiler
Ort: Hauptstraße 4, 55776 Hahnweiler

Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Neubau Dorfgemeinschaftshaus

a) Vergabeangelegenheiten
b) Aktueller Sachstand

2. Ökompark Heide-Westrich
3. Einwohnerfragestunde
4. Anfragen und Mitteilungen
Die Sitzung findet wegen Neubau des Dorfgemeinschaftshauses Leit-
zweiler im DGH Hahnweiler statt. Bürger*innen die an der Sitzung teil-
nehmen wollen, können sich wegen einer Mitfahrgelegenheit an den 
Ortsbürgermeister wenden. Telefon-Nr. 9706785.

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Andreas Theodor Werle
Ortsbürgermeister

Ruschberg

Öffentliche Sitzung
zur Sitzung des Gemeinderates Ruschberg

Sitzungsdatum: Montag, den 03.06.2024
Sitzungsbeginn: 18:30 Uhr
Raum: Dorftreff & Gesundheitspunkt
Ort: Breitenweg 11, 55776 Ruschberg
Tagesordnung
Öffentlicher Teil:
1. Annahme von Spenden
2. Sachstand Kindergarten
3. Beschattung Spielplatz
4. Fazit 2019 - 2024
5. Anfragen und Mitteilungen
6. Einwohnerfragestunde

Mit freundlichen Grüßen
gez.

Alfred Heu
Ortsbürgermeister

Nachrichten anderer Behörden

Finanzamt Idar-Oberstein
Digitalisierung im Finanzamt schreitet voran – Ein-

gangspost wird künftig gescannt
Belege nur noch auf ausdrückliche Anforderung einreichen
Ab Juni 2024 wird die noch in Papierform eingehende Post des Finanz-
amts Idar-Oberstein zentral gescannt und den Bearbeiterinnen und 
Bearbeitern ausschließlich in elektronischer Form zur Verfügung gestellt.
Betroffen sind auch Papierbelege, wie z. B. Rechnungen und Verträge. 
Diese sollen nur noch auf Anforderung des Finanzamts eingereicht wer-
den.
Eine Rücksendung von Belegen ist durch das zentrale Scannen grund-
sätzlich nicht möglich. Daher bittet das Finanzamt, Belege zur Steu-
ererklärung nicht unaufgefordert einzureichen. Falls Papierbelege auf 
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Kirchliche Nachrichten

Pfarrei Heide Westrich St. Franziskus
Gottesdienste und Termine

10. Sonntag im Jahreskreis
08.06.2024, Samstag
Baumholder 17.30 Uhr Eucharistiefeier in St. Simon und Juda
09.06.2024, Sonntag
Heimbach 09.30 Uhr Wort-Gottes-Feier im Gemeindehaus

Ev. Kirchengemeinde Westrich-Nahe
Gottesdienste

Mittwoch, 5.6.24:

18 Uhr Baumholder Andacht
Sonntag, 9.6.24:
9 Uhr Ruschberg
10.30 Uhr Reichenbach
Tafel: Mittwochs 10 Uhr bis 11 Uhr Kath. Pfarrheim Baumholder
Pflegestützpunkt: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung, Tel. 
06782/9848612
Sprechstunde Diakonisches Werk: nach vorheriger telefonischer Ver-
einbarung, Tel. 06781/5163500
Babytreff: 7.6., 10 Uhr bis 12 Uhr Ev. Kirche Baumholder
Minikirche: 21.6., 16.30 Uhr Ev. Kirche Baumholder

Freireligiöse Gemeinde Idar-Oberstein
Mainzer Str. 171, 55743 Idar-Oberstein

Erzählcafé
„Die Individualisierung der Welt“

Freitag, 7. Juni
15 Uhr

Am Freitag, dem 7. Mai um 15 Uhr wollen wir uns gemeinsam über die 
Individualisierung der Welt sprechen.
Individualisierung bedeutet, auf die Freiheit und Selbständigkeit des 
Einzelnen besonderen Wert zu legen. Der Trend der Individualisierung 
ist weltweit zu spüren und zeigt sich in vielen Entwicklungen und Ver-
änderungen im Alltag. Wie sind wir davon betroffen und wie gehen wir 
damit um?
Mitglieder und Interessierte sind herzlich willkommen!

Sommersonnenwende
23. Juni 2024

10:30 Uhr
Vereinsgelände des Grub’schen MGV auf dem Homerich

Unsere Sonnenwendfeier findet am Sonntag, den 23. Juni auf dem Ver-
einsgelände des Grub’schen MGV statt.
Beginn ist um 10:30 Uhr mit der Feierstunde und natürlich gibt es auch 
diesmal wieder leckerenSchwenkbraten und Kuchen, sowie einige 
Spiele für Groß und Klein.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag mit vielen Besucherinnen und 
Besuchern und angeregten Unterhaltungen.
Zur besseren Planung bitten wir um Anmeldung bis zum bis Freitag, 14. 
Juni 2024. Über Kuchen- und/oder Salatspenden würden wir uns sehr 
freuen.

55765 Birkenfeld ...........................................................Tel. 06782/15250
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.:  ...................................................................... 8.30 - 16.00 Uhr
Fr.: .........................................................................  08.30 Uhr - 12.00 Uhr
Sprechzeiten in Idar-Oberstein nach Vereinbarung.

Schutzbund für Impfgeschädigte e.V.
Kontakt- und Beratungsstelle für Rheinland-Pfalz
Hilfen und Beratung bei (vermuteten) Impfschäden
Infos: ...................................................................................... 0671/44515
Internet: www.impfschutzverband.de
Sprechzeiten: nach vorheriger telefonischer Vereinbarung

Regenbogen e.V.
Selbsthilfegruppe der Behinderten im Landkreis Birkenfeld
1. Vorsitzende: Walburga Frick ....................................... Tel. 06855/6739
2. Vorsitzende: Christa Gerhard ......................................Tel. 06782/3609

Stefan-Morsch-Stiftung - Hilfe für Leukämie- und 
Tumorkranke

Die Stiftung ist die älteste Stammzellspenderdatei Deutschlands. Sie 
wirbt dafür, sich als potenzielle Stammzellspender zu registrieren und ist 
Ansprechpartner für Leukämiepatienten und ihre Angehörigen.
Infos unter: 06782/99330, www.stefan-morsch-stiftung.de oder info@
stefan-morsch-stiftung.de

Diakonisches Werk des
Kirchenkreises Obere Nahe

Sie erreichen uns:
Zentrale Wasenstraße 21  ..........................................Tel. 06781/5163500
Suchtberatung Pappelstraße 1 .................................Tel. 06781/5163560
Schuldnerberatung Pappelstraße 3 ........................... Tel.06781/5163530
www.diakonie.obere-nahe.de.................................Fax: 06781 -5163529
Sozial- und Lebensberatung, Schuldnerberatung, Schwangerschaftsbe-
ratung, Schwangerschaftskonfliktberatung, Suchtberatung, Kita-Sozial-
arbeit, Soziale Servicestelle. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos.

Ambulanter Hospiz- und 
Palliativ- Beratungsdienst „ Obere Nahe“

Beratung und Hilfe Schwerstkranker, Sterbender und ihrer Angehörigen, 
Information zur Patientenverfügung, Trauercafé
Nähere Informationen unter Tel: 06781/5091170 sowie im Internet unter 
www.hospizdienst-obere-nahe.de
Trauercafé jeden ersten Donnerstag im Monat von 15.00 bis 17.00 Uhr. 
Keine Anmeldung erforderlich.
Kindertrauer AG jeden ersten Freitag im Monat 14.30, Anmeldung erfor-
derlich.
Jugendtrauer AG jeden ersten Dienstag im Monat 18.00, Anmeldung 
erforderlich.
 -Anzeige-

Kirchliche Sozialstation 

Baumholder/Birkenfeld e.V.
Ambulante Pflege

Schönenwaldstr. 1, 55765 Birkenfeld
Tel. 06782/981250 für alle Orte in der Verbandsgemeinde Birkenfeld 
und Baumholder
Wir haben 24 Stunden Bereitschaftsdienst auch an Wochenenden und 
Feiertagen.

Kulturzentrum Goldener Engel
Öffnungszeiten Museum:
Dienstags und donnerstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Mittwochs von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 17:00 bis 19:00 Uhr
Jeden ersten und dritten Sonntag im Monat von 14:00 bis 17:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043950 oder Stadtbüro 06783 - 981140
Öffnungszeiten Tourist Information:
Montags bis donnerstags von 09:00 bis 13:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043951
Öffnungszeiten Stadtbücherei:
Mittwochs von 16:00 bis 18:00 Uhr
Samstags von 10:00 bis 12:00 Uhr
Telefon: 06783 - 7043952

Spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV):
Rufbereitschaft: 0151-23970195
Büro: 06783-18260

Bitte beachten Sie bei Texteinreichungen
Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass Sie uns gestaltete 
Dateien bitte als pdf-Datei und Texte als Word-Dokument 
zusenden.
Bilder sollten als jpg-Dateien eingereicht werden mit einer 
Mindestgröße von 1024 x 768 Pixel (bei einer Bildbreite 
von 90 mm).
Dies gilt auch für Bilder und Logos, die in pdf-Dateien 
oder Word-Dokumenten eingebunden sind.
Bitte reichen Sie keine PowerPoint sowie Excel- 
Dateien ein!

Vielen Dank für Ihr Verständnis
LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion
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Nichtamtlicher Teil
Fragen und Antworten zur neuen 

Grundsteuer ab 2025
Warum wird die Grundsteuer reformiert?
Weil die Bewertung des Grundbesitzes, auf der die Grundsteuer aktu-
ell noch aufbaut, völlig veraltet ist. Das Bundesverfassungsgericht hat 
deshalb eine Besteuerung anhand aktuellerer Werte ab 2025 gefordert. 
Das wird auch passieren. In Rheinland-Pfalz gelten dafür die vom Bund 
beschlossenen Reformgesetze; ein abweichendes Landesmodell (wie z. 
B. in Bayern) gibt es hier nicht.
Was bringt Ihnen persönlich die Grundsteuer überhaupt?
Die Einnahmen aus der Grundsteuer bleiben vor Ort und können fle-
xibel eingesetzt werden. Mit Ihrer Grundsteuer werden Schulen, Kitas, 
Straßen und Spielplätze gebaut oder örtliche Kultur- und Sportangebote 
finanziert. Jeder Euro wird sozusagen vor Ort ausgegeben. Das, was 
Ihre Gemeinde/Stadt lebenswert macht, könnte ohne die Grundsteuer 
nicht finanziert werden. Sie zahlen die Grundsteuer also für die örtliche 
Gemeinschaft und damit auch „für sich selbst“.
Durch die Reform wird die Grundsteuer nun auch zukunftssicher. Und 
das ist eine gute Nachricht.
Wie läuft die Reform ab?
Die Finanzämter ermitteln derzeit die neuen Grundsteuerwerte. Aus die-
sen Werten und der gesetzlich festgelegten Steuermesszahl wird der 
Grundsteuer-Messbetrag errechnet. Dies ist ein eigener Verfahrens-
schritt, der mit dem Grundsteuer-Messbescheid abgeschlossen wird, 
den Sie von Ihrem Finanzamt bereits erhalten haben oder noch erhalten. 
Für Rückfragen oder Rechtsmittel sind insofern auch die Finanzämter 
zuständig.
Der Messbescheid ist verbindlich – auch für die Gemeinden, die davon 
nicht abweichen dürfen. Sie wenden in einem letzten Schritt nur noch 
ihre Hebesätze an, um die endgültige Grundsteuer zu berechnen. 
Hebesätze gibt es vor Ort mindestens zwei: einen für die Grundsteuer 
A (Land- und Forstwirtschaft) und einen für die Grundsteuer B (Woh-
nen und Gewerbe). Optional kann ab 2025 noch ein dritter Hebesatz für 
unbebaute baureife Grundstücke beschlossen werden (Grundsteuer C). 
Die Hebesätze gelten jeweils für alle Steuerzahler einheitlich und werden 
für die neue Grundsteuer ab 2025 neu festgelegt.
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Zugleich bleibt auch festzuhalten, dass die Auswirkung einer (selbst 
deutlichen) Erhöhung auf Ihre individuelle Grundsteuer moderat bliebe. 
Denn eine Erhöhung des Grundsteueraufkommens verteilt sich gleich-
mäßig auf alle Grundsteuerzahler innerhalb der Gemeinde. Für den Ein-
zelnen macht dies in aller Regel nur einen überschaubaren Betrag aus. 
Wenn sich die individuelle Grundsteuer einzelner Steuerzahler in 2025 
(im Vergleich zu den Vorjahren) dagegen sehr deutlich erhöht, wird dies 
vor allem an der Neubewertung auf Basis des reformierten Bundes-
rechts liegen.

Bekanntgabe der Sprechtage
 für diesen Monat

Folgende Sprechtage bei der Verbandsgemeindeverwaltung 
Baumholder finden in diesem Monat statt:
Bitte beachten Sie, dass alle Sprechtage im Beratungszimmer in den 
Räumen des Notars stattfinden.
1. Deutsche Rentenversicherung
nur nach telefonischer Terminabsprache
Frau Wildberger – Termin-Vereinbarung:
Handy: 0160-93481251
Telefon: 06782-12 21 135
2. Deutsche Rentenversicherung Rheinland-Pfalz
jeden Montag bei der Stadtverwaltung Idar-Oberstein
Termin-Vereinbarung: 06131 / 274 250
3. Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung
(früher Versorgungsamt)
kein Sprechtag
Service-Telefon: 0651-1447 222
4. Sozialverband (VdK)
Telefonische Erreichbarkeit: 06781 / 211 04
5. Knappschaft Bahn See
täglich erreichbar, Herr Alfred Diehl
66640 Namborn OT Furschweiler Schulstr. 15
Termin-Vereinbarung: 06857/ 5408
6. Schiedsmann
nur nach telefonischer Terminabsprache
Termin-Vereinbarung: 06787 / 98976
7. OIE Servicepunkt
jeden Montag 9.00 bis 12.30 Uhr, 13.00 bis 16.30 Uhr
Kundenhotline: 06781 / 507063
(6 Cent /Anruf Telekom Festnetz, Mobil abweichend)
8. Fachberatungsstelle für Wohnraumsicherung der Stiftung 
kreuznacher diakonie
jeden 3. Dienstag im Monat
8.30 Uhr bis 13.00 Uhr
Frau Myriam Schröer
telefonische Erreichbarkeit: 06781/56873614
Sofern in Versicherungsangelegenheiten durch Dritte (z. B. Ehegat-
ten) Auskünfte oder Beratung erwünscht wird, müssen diese eine 
Vollmacht vorlegen und ihre Berechtigung haben.

Ihre Verbandsgemeindeverwaltung Baumholder

Baumholder

Geänderte Verkehrsführung anlässlich des 
OIE Triathlons & RTV LIGA-Cup 2024

Zur Durchführung des diesjährigen OIE Triathlons und RTV LIGA-Cup 
2024 wird die Verkehrsführung in der Verbandsgemeinde Baumholder
am Samstag, 15.06.2024 in der Zeit von 14.30 Uhr bis ca. 17.00 Uhr
und
am Sonntag, 16.06.2024 in der Zeit von 10.30 Uhr bis ca. 14.00 Uhr
geändert.
Einige Streckenabschnitte sind für die Dauer der Veranstaltung voll 
gesperrt. Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert.
Der Veranstalter und die Gemeinde hoffen, dass die Umstände für die-
sen überschaubaren Zeitraum akzeptabel sind.

Verbandsgemeindeverwaltung
55774 Baumholder

Was heißt das für Ihre Grundsteuer?
Wesentlich für Sie als Grundsteuerzahler ist die Wertentwicklung nach 
neuem Recht (im Vergleich zum bisherigen Recht, das bis einschließ-
lich 2024 gilt). Ob Ihr Grundbesitz nach neuem Recht (also ab 2025) als 
besonders „wertvoll“, weniger „wertvoll“ oder eher durchschnittlich ein-
zustufen ist, darüber entscheidet das neue Grundsteuerrecht des Bun-
des, das im Grundsteuer-Messbescheid des Finanzamts abgebildet ist.
Die Gemeinden haben auf diese Wertfeststellung keinen Einfluss. Mit 
den Hebesätzen werden alle neuen Werte nur noch gleichmäßig hoch-
gerechnet. Das Verhältnis der neuen Werte untereinander, das sich aus 
dem reformierten Bundesrecht ergibt, wird durch diese Hochrechnung 
nicht mehr verändert.
Muss ab 2025 mehr Grundsteuer bezahlt werden?
Ob Sie ab 2025 mehr Grundsteuer als zuvor bezahlen, hängt nach dem 
neuen Grundsteuerrecht des Bundes in erster Linie von der Wertent-
wicklung Ihres Grundbesitzes im Vergleich zum übrigen Grundbesitz 
innerhalb der Gemeinde ab. Stellt sich bei der Neubewertung heraus, 
dass Ihr Grundbesitz im Verhältnis stärker an Wert zugelegt hat (z. B. 
weil sich eine ehemals günstige Randlage zur mittlerweile gesuchten 
Wohnlage gewandelt hat), wird Ihre Grundsteuer wahrscheinlich steigen. 
Der Anstieg kann je nach Wertentwicklung deutlicher oder weniger stark 
ausfallen. Natürlich ist umgekehrt auch ein Absinken der einzelnen Steu-
erlast oder ein Gleichbleiben denkbar.
Weil sich mit der Reform sämtliche Grundsteuerwerte verändern, 
müssen alle Gemeinden ihre Hebesätze rechnerisch daran anpassen. 
Allerdings erhöht keine Gemeinde nur wegen der Reform ihr Grund-
steueraufkommen! Ein weiterer Faktor bei der Berechnung der neuen 
Hebesätze ist der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich, der erreicht 
werden muss. Es fließen daher einige Faktoren in die Betrachtung und 
Gestaltung mit ein.
Die Neuberechnung ist notwendig, um das Grundsteueraufkommen sta-
bil zu halten, das heißt nach der Reform in Summe ähnlich viel an Grund-
steuer einzunehmen wie vorher. Die Einnahmen fließen etwa in Schulen, 
Kitas, Spielplätze und Straßen und werden hierfür dringend benötigt.
Was bedeutet Aufkommensneutralität?
Der Begriff wird oft missverstanden. Er bedeutet nur, dass die Gemeinde 
nach Umsetzung der Reform (das heißt im Jahr 2025) ihr Grundsteuer-
aufkommen insgesamt stabil halten kann – also im Jahr 2025 ähnlich 
viel an Grundsteuer einnimmt wie in den Jahren vor der Reform. Die 
Reform als solche ist also kein Grund dafür, dass sich das Aufkommen 
verändert.
Aufkommensneutralität bedeutet jedoch nicht, dass Ihre individuelle 
Grundsteuer gleich bleibt. Denn wenn die Neubewertung ergibt, dass 
Ihr Grundbesitz vergleichsweise stark an Wert zugelegt hat, dann steigt 
dafür künftig die Grundsteuer – auch wenn sich das Gesamtaufkommen 
vor Ort nicht erhöht.
Für die eigentlich interessante Frage „Muss ich ab 2025 mehr Grund-
steuer bezahlen?“ kommt es also in erster Linie auf die Wertentwicklung 
an.
Wann steht Ihre neue Grundsteuer fest?
Mit Versand der Grundsteuer-Bescheide für das Jahr 2025. In der Zwi-
schenzeit schließen die Finanzämter die noch ausstehenden Bewer-
tungen ab. Anschließend können die Gemeinden ihre Hebesätze 
rechnerisch an die neuen Werte anpassen. Erst dann kann die neue 
Grundsteuer für jeden individuell berechnet werden. Bis dahin braucht 
es also noch etwas Geduld.
Dürfte das Grundsteueraufkommen in 2025 überhaupt erhöht 
werden?
Dies ist rechtlich in jedem Falle zulässig. Es bleibt jedoch dabei: Keine 
Gemeinde erhöht wegen der Reform das Grundsteueraufkommen!
Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, unter anderen Gesichtspunk-
ten (also unabhängig von der Reform) die Grundsteuer insgesamt ange-
messen anzuheben. Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, ihre 
Haushalte auszugleichen. Reichen die Finanzmittel zur Erfüllung ihrer 
aktuellen Aufgaben nicht aus – z. B. weil dringend eine Schulsanierung 
ansteht oder die Kindertagesstätte erweitert werden muss –, muss auch 
über angemessene Steuererhöhungen nachgedacht werden. Dies kann 
allerdings jederzeit passieren und hat nichts mit der Umsetzung der 
Grundsteuerreform zu tun.
Handeln Gemeinden, die das Aufkommen angemessen erhöhen, 
gerecht?
Sie können sich sicher sein, dass keine Gemeinde Steuererhöhungen 
leichtfertig beschließt. In den Räten, die diese Entscheidung zu treffen 
haben, sitzen Bürgerinnen und Bürger wie Sie, die sich ehrenamtlich 
für ihre Gemeinde engagieren und übrigens auch selbst Steuerzahler 
sind. Gerade wenn es im Jahr 2025, in dem „ganz Deutschland“ auf die 
Entwicklung der Grundsteuer in den einzelnen Bundesländern schaut, 
zu einer Anhebung des Gesamtaufkommens kommen sollte, können Sie 
darauf vertrauen, dass sich die Gemeinde die Entscheidung alles andere 
als leicht gemacht hat.

Redaktionsschluss
für die nächste Ausgabe ist immer

Freitag - 10.00 Uhr
in der Vorwoche.
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Fohren-Linden

Gemischter Chor Fohren-Linden e.V.
Einladung zur Jahreshauptversammlung

Die diesjährige Jahreshaupt unseres Chores findet am Montag, 24. Juni 
2024 um 19:30 Uhr im Bürgerhaus in Fohren- Linden statt.
Folgende Tagesordnungspunkte sind vorgesehen:

1. Begrüßung durch die Vorsitzende
2. Totenehrung
3. Berichte

Bericht des Schriftführers
Bericht des Kassierers

4. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands
5. Aussprache
Änderungen und Ergänzungen der Tagesordnung sind bis spätestens 
eine Woche vor Termin der Jahreshauptversammlung schriftlich beim 
Vorstand einzureichen.
Alle Mitglieder sind herzlich eingeladen.

Rohrbach

Rohrbach feiert Kirmes
Vier Tage Festtagsstimmung

Zur diesjährigen Kirmes, vom Freitag, 07. bis Montag, 10. Juni 2024 
lädt die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein der Freiwilligen Feu-
erwehr, Rohrbach rund um das Dorfgemeinschaftshaus ein.
Ortsbürgermeister Bernhard Sauer hat die Schirmherrschaft für die Kir-
mesveranstaltung übernommen.
Begonnen wird am Freitag mit den „Happy Hour´s“, von 19.00 Uhr bis 
Ende gibt es Bier für 1 Euro.
Am Samstag ist wieder reges Kirmestreiben angesagt. Für Partystim-
mung wird gesorgt.
Am Sonntag geht es um 13.00 Uhr weiter. Der Alleinunterhalter 
„WOLFGANG“ wird mit zünftiger Kirmesmusik unterhalten.
Auch gibt es wieder Kaffee- und Kuchen vom Büfett.
Mit dem traditionellen Frühschoppen startet der Kirmesmontag ab 
10.00 Uhr mit stimmungsvoller Frühschoppenmusik. Die Sitz- und 
Stehplätze um den Bierstand werden wieder -wie in jedem Jahr- heiss 
begehrt sein.
Die Freiwillige Feuerwehr und der Förderverein der Freiwilligen Feuer-
wehr Rohrbach hoffen auf schönes Wetter und viel gute Laune bei den 
Kirmesbesuchern.

Rolling Hills Golf Club
Golfer spielen um „Preis des Präsidenten“

Preisträger/innen des Turniers
Am Sonntag, den 26. Mai fand beim GC Rolling Hills in Baumholder das 
Turnier um den Preis des Vorstandes statt. Um 10 Uhr machten sich 
insgesamt 38 Teilnehmer/innen gut gelaunt bei schönstem Wetter auf 
die 18Loch-Runde. Den Nearest to the Pin gewann Ferdinand Schmitt 
(Freisen), der Longest Drive bei den Herren gelang Richard Carnal 
(Baumholder), bei den Damen weitengleich Astrid Röttchen (Bedesbach) 
und LisaMarie Böttcher (Altenglan).In der Bruttowertung weiblich siegte 
Marianne Gilcher (Oberalben) vor Svenya Straulini (Fohren-Linden) und 
LisaMarie Böttcher.Die der Herren entschied Marc Ohliger (Oberkirchen) 
für sich, gefolgt von Kai Schahn (Baumholder) und Richard Carnal.
Auch in der Nettoklasse A ging der Sieg an Marc Ohliger, es folgten 
Ferdinand Schmitt und Kai Schahn auf den Plätzen 2 und 3. Die Net-
toklasse B entschied Dieter Bergisch (Baumholder) für sich,vor Dieter 
Pfeiffer (Gimbweiler) und Stephan Brust (St.Wendel). In der Nettoklasse 
C gewann Horst-Jürgen Korb (Ruschberg) vor Svenya Straulini und Ast-
rid Röttchen.
Alles in allem ein sehr schönes Turnier, das Lust auf weitere macht. Herz-
lichen Dank an alle, die zu dem Gelingen beigetragen haben.

VfR Baumholder 1886 e.V.
Terminankündigung

Der Vorstand des VfR Baumholder gibt vorab einige Termine für den 
Sommer 2024 bekannt. Am 15.-16. Juni findet der 13. OIE Baumholder 
Triathlon am Badesee in Baumholder statt. Am Freitag, 28. Juni, beginnt 
um 19.30 Uhr die Jahreshauptversammlung am / im Sportheim des 
VfR. Statt eines mehrtägigen Sportfests wird der VfR Baumholder einen 
Sport- und Familientag durchführen. Am Sonntag, 28. Juli, startet das 
Programm um 9.30 Uhr mit einer geführten Mountainbike- und Rennrad-
tour. Ab 10.00 Uhr ist Boule-Spielen für Jedermann / – frau im Stadtion 
angesagt und ab 14.00 Uhr wir ein Fußball-Schnuppertraining für Kinder 
und Jugendlichte angeboten. Für das leibliche Wohl ist auch bestens 
gesorgt. Um 10.00 Uhr ist der Faßanstich geplant mit einem Frühschop-
pen und entsprechender Musik. Anschließend steht Spielbraten und ein 
Salatbuffet bereit, bevor ab ca. 14.30 Uhr ein Kuchenbuffet angeboten 
wird. Das restliche Sportprogramm steht noch nicht endgültig fest, wird 
aber über Plakate und digitale Medien rechtzeitig veröffentlicht.

www.wittich.de

Gut informiert durch Ihr 
Amts- oder Mitteilungsblatt!
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Ruschberg

Schützenverein zu Ruschberg
Lumberjack, eine andere Art 
des sportlichen Schießens

Auf den Schießständen des Schützenverein zu Ruschberg führte der 
Bund Deutscher Sportschützen (BDS) erstmalig ein sogenanntes Lum-
berjackschießen durch. Wie es die Bezeichnung schon vermuten lässt, 
wird hierbei auf eine 10 X 2 cm große Holzlatte geschossen. Ziel ist es 
diese innerhalb maximal 10 Minuten so zu zerschießen, dass sie in zwei 
Teile zerfällt.
Bei der Veranstaltung wurde von 14 Startern eine große Anzahl großka-
librige Munition verschossen.
Bei der Disziplin PCC GK (Pistol Caliber Carbine) dürfen neben Langwaf-
fen in Pistolenkalibern auch Kurzwaffen mit Anschlagschaft verwendet 
werden.

Die Teilnehmer der Veranstaltung auf einen Blick
Sieger wurde in der Zeit von 3:42 Minuten und benötigten 100 Schuss 
Gunter Schmitz, ein Gastschütze. Zweiter wurde Jörn Hirth mit 120 
Schuss in der exakt gleichen Zeit. Holger Harmuss belegte, obwohl 
er mit 98 Schuss weniger Munition brauchte, jedoch mit 4:01 Minuten 
mehr Zeit benötigte, den 3. Platz.
In der Disziplin Großkaliber Kurzwaffe belegte Nils Zwick in der sagen-
haften Zeit von 2:40 Minuten, mit 65 Schuss, den ersten Platz. Daniel 
Klos benötigte für den zweiten Platz 3:10 Minuten und 86 Schuss. Den 
dritten Platz belegte Fabian Fuchs mit 98 Schuss in 4:14 Minuten.

Tourist-Information

V E R A N S TA LT U N G E N  I N  D E R  N AT I O N A L PA R K - R E G I O N

QuerfelDEIN 
Erlebnis. Draußen. Hunsrück.

geführte Touren, Workshops, exkursionen & Vorträge 

für erWachsene · familien · kinder

alle angeboTe, deTails und kontakTinfo
Hrsg.: Interessensgemeinschaft Naturerlebnisangebote  
Tourist-Informationen Birkenfeld, Baumholder,  
Thalfang, Morbach, Hermeskeil und Nohfelden

www.outdooractive.com/de/list/querfeldein-naturerlebnisangebote-am-nationalpark-
hunsrueck/259873590/

Waldbaden im Buchenwald, Nohfelden

Wein tri� Stein - im historischen
Ortskern Herrsteins

Kinder-Klimacamp im Hahnenbachtal,
Bundenbach

Kräuterwanderung, Reinsfeld

Wünschelruten-Wanderung, Schwollen

Weinwanderung auf dem "Lecker
Pfädchen", Thalfang

Jetzt reservieren!
Infos & Anmeldung in der

jeweils zuständigen Tourist-InfoJuni 1/2
Sa, 01.06.

Fr, 07.06.

Sa & So,
08./09.06.

Sa, 15.06.

So, 16.06.

Sa, 22.06.

www.na�onalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/wanderurlaub-buchen.html

Rückweiler

Die Kreisvolkshochschule Birkenfeld bietet in Zusammenwirken mit der 
Ortsgemeinde Rückweiler einen Pilates Kurs im Dorfgemeinschaftshaus 
an. Kursbeginn ab 01. Juli 2024. Die Kursgebühren richten sich nach der 
Zahl der Teilnehmer. Anmelden können Sie sich unter www.vhs-birken-
feld.de oder Tel.: 06782 15107.

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Altekrüger

Ortsbürgermeister

Auf zur Kirmes nach Rückweiler. Bestes Wetter ist bestellt. Kühle 
Getränke gibt’s am Bierstand und lecker Cocktails an der Bar. Speziali-
täten vom Grill und Pommes werden bereitet und die DJ’s und Musikan-
ten bringen die Party in Stimmung. Am Freitag, 07. Juni wird die Kirmes 
mit dem Fassanstich durch den Ortsbürgermeister eröffnet.

Wir sehen uns auf der Kerb in Rückweiler!
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 Foto: Hans-Thomas Kley
Im Ziel erzielte Michaela Wichter mit der Zeit von 55:12 Minuten Platz 2 
in der AK W55 gefolgt von Benjamin Anton mit der Zeit von 1:01:05 Std. 
auf Platz 1 der AK M35 und Hans-Thomas Kley mit der Zeit von 1:02:13 
Stunden ebenfalls auf dem 1. Platz in der AK M60.

Politische Parteien

AfD – MdB Nicole Höchst
Einladung der Bundestagsabgeordneten 

Nicole Höchst nach Berlin
Die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst lädt ein zum Besuch des 
deutschen Bundestages und Berlins.
Die Besuchsfahrt findet statt vom 30.06.-03.07.2024.
Die Busreise beginnt am 30.06. um 8 Uhr am Bahnhof Idar-Oberstein.
Das Programm beginnt ab Montagmorgen.
Es werden Berliner Sehenswürdigkeiten besucht, die sich an politischen 
Gesichtspunkten orientieren. Die Fahrt, Hotelunterbringung (nur im 
2-Bett Zimmer) und die Verpflegung sind kostenfrei. Lediglich ein kleiner 
Pauschalbetrag für Trinkgelder und Eintrittsgelder gehen zu Lasten der 
Gäste.
Einzelzimmer sind immer selbst zu zahlen.
Darum idealerweise einen Mitfahrer (Ehepartner, Freund, Bekannter etc.) 
suchen.
Folgende Angaben der Teilnehmer werden benötigt:
• Name, Geburtsdatum, Anschrift, Email, Telefonnummer aller Mitfah-

rer
• Angaben zu Essgewohnheiten, Diabetiker, Vegetarier etc.
Nähere Infos und Anmeldungen bitte unter:
nicole.hoechst.ma06@bundestag.de

Nationalpark Hunsrück-Hochwald
Neues aus dem

Nationalparkamt Hunsrück-Hochwald
Bürgerforum 2024

Informieren und in den Dialog gehen, das Bürgerforum des National-
parks Hunsrück-Hochwald lädt die örtliche Bevölkerung in diesem Jahr 
am Samstag, den 15.06.2024 ab 13:00 Uhr zu Veranstaltungen an den 
Toren ein.
Damit möchte man der lokalen Bevölkerung die Möglichkeit geben, sich 
über die aktuellen Entwicklungen zum Schutzgebiet und den Toren zu 
informieren.
Wichtig! Das Bürgerforum 2024 wird diesmal nicht als zentrale Veran-
staltung an einem Standort stattfinden, sondern zeitgleich an den drei 
Nationalpark-Toren.
Am Keltenpark, am Erbeskopf und an der Wildenburg gibt es an dem Tag 
jeweils ab 13:00 Uhr eine kurze Einführung zu den aktuellen Entwicklun-
gen des Nationalparks und des jeweiligen Standorts. Anschließend geht 
es vor Ort auf eine geführte Tour in mit vielen Informationen rund um den 
Nationalpark. Weitere Informationen zu Programm und Anmeldung unter 
nlphh.de/buergerforum-2024/

V E R A N S TA LT U N G E N  I N  D E R  N AT I O N A L PA R K - R E G I O N

QuerfelDEIN 
Erlebnis. Draußen. Hunsrück.

geführte Touren, Workshops, exkursionen & Vorträge 

für erWachsene · familien · kinder

alle angeboTe, deTails und kontakTinfo
Hrsg.: Interessensgemeinschaft Naturerlebnisangebote  
Tourist-Informationen Birkenfeld, Baumholder,  
Thalfang, Morbach, Hermeskeil und Nohfelden

www.outdooractive.com/de/list/querfeldein-naturerlebnisangebote-am-nationalpark-
hunsrueck/259873590/

Geführte Wanderung Traumschleife
Mi�elalterpfad, Herrstein

Sommertour & kel�sches Erbe mit dem
Na�onalparkbus, Erbeskopf

Karl-May-Festspiele Mörschied "Der
Schatz im Silbersee"

Frühstückswanderung, Baumholder

MTB-Erbeskopfmarathon, Thalfang

Jetzt reservieren!
Infos & Anmeldung in der

jeweils zuständigen Tourist-InfoJuni 2/2

So, 23.06.

So, 23.06.

Sa & So,
29./30.06.

So, 30.06.

So, 30.06.

www.na�onalparkregion-hunsrueck-hochwald.de/wanderurlaub-buchen.html

Sport

Geführte Wanderung  
am 8. Juni in Nahbollenbach

Bewegung und Kommunikation machen Spaß und fördern die Gesund-
heit. Seitens der Landesinitiative „Rhld.-Pfalz in Bewegung“ findet in 
Kooperation mit der „Offenen Gruppe“ und der Spvgg Nahbollenbach 
am Samstag, 8. Juni 2024, eine ca. 3stündige Wanderung statt. Unter-
wegs informiert Wanderführer Helmut Franzmann u. a. über das Ben-
zinlager und die Winterhauch. Treffpunkt zu der kostenlosen und für alle 
offenen Wanderung ist um 13.30 Uhr am Sportplatz der Spvgg Nahbol-
lenbach in der Kloppstraße.
Im Anschluss an die Wanderung ist ein geselliges Miteinander mit 
Getränken und Grillwürsten im Sportlerheim vorgesehen. Die Wande-
rung findet bei jedem Wetter statt.
Eine Anmeldung bei Klaus Juchem, Telefon 06782/2593, E-Mail 
k.juchem@lsbrlp.de oder bei Helmut Franzmann, Tel. 06784/6089, ist 
aus organisatorischen Gründen wünschenswert.

LG Falkenberg
Von der Disqualifikation aufs Podest

Am 25. Mai hatten sich drei Läufer der LG Falkenberg auf den Weg nach 
Holzfeld gemacht um dort an der 20. Auflage des Kulleslaufs teilzuneh-
men. Nach ca. 1 Stunde Anreise stellten sich die Läufer am Sportplatz 
Holzfeld mit den anderen Startern am Start auf. Durch sehr missver-
ständliche Ansagen zum Start liefen die drei Falkenberger Läufer mit den 
5-Kilometer-Läufern los und merkten dies bereits nach ein paar Metern 
hinter der Startlinie. Sofort hieß es, man sei durch die elektronische Zeit-
nahme nun disqualifiziert! Die Falkenberg-Läufer gingen nun trotzdem 
an den Start der direkt danach gestarteten 10-Kilometer-Strecke. Die 
sehr anspruchsvolle Strecke über Felder und Wälder oberhalb von Bop-
pard am Rhein hatte, bei großteils blauem Himmel und ca. 20 Grad, ihre 
landschaftlichen Reize. Zwischenzeitlich hatte die Laufleitung die Dis-
qualifikation zurückgenommen und die Zielzeiten auf Echtzeit korrigiert.
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Lea-Marie Wolf, Lara Urban, Jo-
line Shier und Johanna Feis ver-
traten das Gymnasium Birkenfeld 
beim Landeswettbewerb „Jugend 
debattiert“.

Die erste sowie zweite Qualifikati-
onsrunde fanden im dortigen „Haus 
der Jugend“ statt, das Finale dann 
im Plenarsaal des Landtages. Lara 
debattierte zu den Fragen „Sol-
len Line Ups für Musikfestivals 
geschlechterparitätisch zusam-
mengestellt werden?“ und „Soll die 
Polizei in Rheinland-Pfalz flächen-
deckend mit Tasern ausgestattet 
werden?“. Zu der zweiten Frage 
jurierte Johanna in der Debatte, die 
parallel lief.
Leider konnte sich Lara Urban nicht 
für die Finalrunde qualifizieren, 
erreichte jedoch einen lobenswerten 
siebten von insgesamt 16 Plätzen in 
der Qualifikationsrunde.
Wir bedanken uns bei Frau Hoff-
mann für den Aufwand sowie die 
Organisation, die diesen Tag für uns 
möglich machte.
Lara, Johanna, Joline & Lea (Klasse 

9c)

Kreisvolkshochschule Birkenfeld
In den folgenden Veranstaltungen 

sind noch Plätze frei:
BI-241-205 Grundlagen Makramee; Leitung: Katja Medynski; Termin: 
08.06.2024, 10:00-13:00 Uhr; Ort: BigCenter, Am Bahnhof 2, 55765 Bir-
kenfeld, Südeingang, 2.Etage, R201/202; Gebühr: 19,00€ inkl. Material
BI-241-309 Aus der Wiese frisch auf den Tisch; Leitung: Beate Stoff; 
Termin: 09.06.2024, 14:00-17:00 Uhr; Ort: Schmißberg; Gebühr: 18,00€ 
inkl. feinen Leckereien aus der Wildkräuterküche
BI-241-506.2 Motorsägenkurs für Brennholz-Selbstwerber! Achtung 
– Der Kurs beinhaltet kein KWF-Zertifikat.; Leitung: Guido Sprenger; Ter-
min: 08.06.2024, 08:30-15:30 Uhr; Ort: Oberhambach; Gebühr: 125,00€
IO-241-103 Basiswissen Hühnerhaltung: Modul 2 Stallbau und Füt-
terung; Leitung: Moritz Loch; Termin: 07.06.2024, 18:30-20:00 Uhr; Ort: 
Seminarraum, Stadtbibliothek, Hauptstraße 373a, 55743 Idar-Oberstein; 
Gebühr: 10,00€

Umwelt-Campus Birkenfeld
Wissenschaft erleben - Tag der offenen Tür am 

Umwelt-Campus Birkenfeld
Am Samstag, 15. Juni 2024 öffnet der Umwelt-Campus Birkenfeld 
von 11:00 bis 16:00 Uhr seine Türen. Der grünste Campus Deutsch-
lands - weltweit die Nr. 3 im UI GreenMetric Ranking - präsentiert den 
Besucher*innen am Tag der offenen Tür die vielfältigen Facetten des 
Standortes und die vielseitigen Studienmöglichkeiten.
Es finden zahlreiche Vorträge, spezielle Studiengangvorstellungen, 
Schnuppervorlesungen und Workshops statt. An Infoständen zu den 
Fachbereichen, Projekten, zur Studienfinanzierung und zu Bewerbung 
und Einschreibung stehen Mitarbeiter*innen zur Verfügung. Die Labore 
und das Technikum sind geöffnet.
Kooperationspartner zeigen ihre Zusammenarbeit mit dem Campus. Bei 
Rundgängen kann die Bibliothek am Umwelt-Campus erkundet werden 
und die Buchhandlung Schulz-Ebrecht GmbH öffnet die Filiale am Cam-
pus mit einen Bücherflohmarkt.
Zahlreiche Mitmach-Aktionen für Groß und Klein und diverse Essens- 
und Getränkeangebote runden das Programm ab.
Alle Informationen und Programmpunkte unter:
https://www.umwelt-campus.de/neugierig/tag-der-offenen-tuer-2024
Schauen Sie vorbei und erleben Sie den Umwelt-Campus Birkenfeld 
live!

Volkshochschule Baumholder
Einladung zur Mitgliederversammlung

Dr Vorstand der Volkshochschule Baumholder lädt ein zur Mitgliederver-
sammlung am Dienstag, dem 11. Juni 2024, 19:00 Uhr, in der Begeg-
nungsstätte der Stadt Baumholder, Altes Rathaus, Hauptstr. 10.
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:
1. Rechenschaftsbericht 2023
2. Kassenbericht 2023
3. Bericht der Kassenprüfer
4. Aussprache
5. Entlastung des Vorstandes für 2023

Volkshochschule

und andere Bildungsstätten

BBS Idar-Oberstein
Juniorwahl im Beruflichen Gymnasium

Erstmals dürfen bei der Europawahl auch Schüler ab 16 Jahren wäh-
len. Aus diesem Grund haben sich die Stufen 11 und 12 des Berufli-
chen Gymnasiums der BBS Idar-Oberstein eingehend mit der Thematik 
beschäftigt und schon vorab eine „Juniorwahl“ durchgeführt.
In den letzten Wochen stand Europa in den Fächern Gemeinschafts-
kunde und Ethik im Fokus. Im Unterricht von Katharina Feifel, Sabine 
Glaser-Fuß, Barbara Moser und Lorenz Tandetzki wurden Unterrichts-
inhalte zu den Wahlfunktionen und dem Europäischen Parlament und 
dessen Aufgaben vermittelt. Man informierte sich über die antretenden 
Parteien und Spitzenkandidaten und schaute fleißig Wahlwerbespots.

Zum Abschluss führten die Schü-
ler selbst eine Wahl durch. Bereit-
gestellt wurden vom Projektträger 
hierfür: Wahlurne, Wahlbescheini-
gungen und Wahlzettel. So lief alles 
ab, wie bei einer „echten Wahl“. „Es 
war sehr lehrreich,“ kommentierte 
Schülerin Monalisa Peuster das 
Wahlgeschehen, „ich weiß jetzt, wie 
der Stimmzettel aussieht und wie 
ich mich bei der kommenden Wahl 
verhalten muss.“

Grundschule Westrich, Baumholder
Grundschüler der GS Westrich 
geben Bienen-Wissen weiter

Im Rahmen der Unterrichtseinheit „Bienen“ eigneten sich die Schüler 
der 3. Klassen der Grundschule Westrich Wissenswertes über die Biene 
an. Dieses Wissen gaben sie an die Vorschulkinder der Kindergärten 
von Baumholder und Berschweiler weiter. Anhand von Stationen und 
mit Anschauungsmaterial aus dem „Bienenmobil“ erklärten die Schüler 
selbstständig und in kindgerechter Sprache, warum Bienen so wichtig 
sind. Sie zeigten eine Imkerausrüstung, die die Vorschulkinder auspro-
bieren durften. Zudem wurden Bienenprodukte, das Facettenauge, das 
Insektenhotel und eine Wabenschleuder vorgestellt und beschrieben. Es 
war für alle Kinder ein interessanter Morgen und hat allen viel Freude 
bereitet.

Anprobe der Imkeranzüge Foto: Stefanie Hahl

Gymnasium Birkenfeld
Gymnasium Birkenfeld erstmals beim Landeswettbe-

werb „Jugend debattiert“ vertreten
Am 7.5.2024 fand der Landeswettbewerb „Jugend debattiert“ in Mainz 
statt. Vertreten haben unsere Schule: Lara Urban (Debattantin, Klasse 
9c) Johanna Feis (Jurorin, Klasse 9c) sowie die Begleitpersonen Joline 
Schier, Lea-Marie Wolf (beide ebenfalls Klasse 9c) und unsere Klassen-
leiterin Frau Hoffmann.
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Für zwei Wochen wollte der Monarch in seinem Fürstentum bleiben 
und die Stadt Birkenfeld hatte ein Schreiben mit Bitten und Beschwer-
den vorbereitet. Aber die Bürgerinnen und Bürger protestierten in die-
ser Nacht nicht, sie sangen stattdessen selbstgedichtete Lieder. Die 
Liedtexte huldigten einerseits dem Großherzog, andererseits erzählten 
sie von einem selbstbewussten Bürgertum, das stolz seine Werte im 
Gesang vermittelte. Mit kleinen Geschichten wie dieser führt die Main-
zer Kulturanthropologin Dr. Bettina Johnen am 18. Juni um 18.00 Uhr 
im Rahmen eines Vortrags im Landesmuseum Birkenfeld in ihre aktuelle 
Forschung zur Revolution 1848/49 im Fürstentum Birkenfeld ein. Denn 
der Fackelzug ist eines von mehreren Ereignissen, die auf eine Verschie-
bung im Verhältnis zwischen Volk und Obrigkeit hinweisen. Johnen setzt 
sich dabei insbesondere mit der Mentalitätsgeschichte der Revolution 
auseinander, sie untersucht Einstellungen, Gedanken und Gefühle der 
Menschen der 1830er und 1840er Jahre. Aus ihrem aktuellen Buch „Volk 
und Obrigkeit im Kontext der Revolution 1848/49“ stellt sie Ereignisse 
vor, die in der Zusammenschau eine kurzweilige Geistesgeschichte der 
Märzrevolution 1848 im Raum Birkenfeld erzählen. Der Eintritt ist frei.
Buchhinweis:
Bettina Johnen: Volk und Obrigkeit im Kontext der Revolution 1848/49 
am Beispiel des
Fürstentums Birkenfeld. Mainz, Waxmann, 2023. 434 Seiten, broschiert, 
42,90 €.
ISBN 978-3-8309-4786-8

38. internationale Mineralienbörse 
am 15. und 16. Juni 2024

Bereits zum 38. Mal lädt der Mineralienverein Freisen Kenner und Inte-
ressierte dazu ein, in die glitzernde und farbenfrohe Welt der Mineralien 
einzutauchen und Einblicke in eine längst vergangene Pflanzen- und 
Tierwelt zu erhalten.
Infolge der positiven Resonanz von Ausstellern und Besuchern im 
letzten Jahr, findet die Börse erneut in unmittelbarer Nähe zum Mine-
ralienmuseum, in der angrenzenden Schulturnhalle, sowie als Freiluft-
veranstaltung in deren Eingangsbereich statt.
Die Börse findet von 10 bis 17 Uhr statt. Der Eintritt ist frei. Das Museum 
ist in dieser Zeit ebenfalls geöffnet. Im Museum werden auf Wunsch 
Führungen stattfinden, zu deren Leitung sich Peter Nickel aus Dort-
mund, als Achatspezialist und langjähriger Unterstützer des Vereins, 
bereiterklärt hat.
Für das leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Angeboten wer-
den Kaffee und Kuchen, sowie Speisen und Getränke für den kleinen 
und großen Hunger bzw. Durst.
Der Mineralienverein Freisen freut sich auf Ihren Besuch.

Verlagsmitteilungen

Redaktionsschluss
KW 40 Tag der Dt. Einheit
auf Donnerstag, 26.09.2024

KW 44 Allerheiligen
auf Donnerstag, 31.10.2024

KW 51 Vorweihnachtswoche
keine Vorverlegung

KW 52/24 und 01/25
keine Ausgabe

12:00 Uhr im Verlag
Später eingereichte Artikel können nicht mehr berücksichtigt wer-

den.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien, Redaktion

6. Neuwahl des Vorstandes
7. Programmvorschläge für 2025
8. Verschiedenes

Studienreise nach Apulien - Weiße Trulli und türkis-
blaues Meer

40 Millionen Olivenbäume, dichte Wälder, gelbe Weizenfelder, 800 km 
Küste, karstige Höhlenlabyrinthe, türkis leuchtende Meeresgrotten, feine 
Sandstrände, uralte Kulturschätze und eine hervorragende, bodenstän-
dige Küche, begleitet von sonnenverwöhnten, lokalen Weinen - der Stie-
felabsatz Italiens bietet alles, was das Herz begehrt. Das ist die Magie 
des Südens! Auf dieser kombinieren Flug- und Busreise, die vom 21. 
bis 28.9.2024 stattfinden wird, werden die Teilehmer u.a. die Grotten 
von Catellana sehen, Lecce, Otranto und Matera und natürlich die Stau-
ferburg Castel del Monte sowie Alberobello mit seinen Trulli. Für diese 
Studienreise sind noch einige wenige Doppelzimmer verfügbar. Weitere 
Informationen bei der Volkshochschule Naumholder, Hauptstr. 10, Tel.: 
06483 4063 oder Mail: vhsbaumholder@gmx.de

Informationen

Baby- und Kindersachen Basar 
im Gemeindezentrum Hoppstädten-

Weiersbach am 15.06.2024
Der beliebte Kinder-und Babysachen Basar wird am Samstag den 
15.06.2024, von 13.00 bis 15.30 Uhr, im Gemeindezentrum Hoppstäd-
ten stattfinden.
Erneut wird es einen Einlass für Schwangere ab 12:30 Uhr geben (bitte 
Mutterpass mitbringen.)
Gut erhaltene Kleidungsstücke, Spielzeuge und vieles mehr rund ums 
Kind können Sie an ca. 70 Tischen erwerben. Außerdem wird für Ihr 
leibliches Wohl in Form von Kaffee und Kuchen sowie kleinen Snacks 
gesorgt.
Die Aussteller und der Förderverein Kita am Campus e.V. freuen sich auf 
Ihren Besuch!

Energietipp der Verbraucherzentrale
 Rheinland-Pfalz

Sparprogramme bei Spül- und Waschmaschine
(VZ-RLP / 05.06.2024)

• Der meiste Strom wird bei Spül- und Waschmaschinen zum Auf-
heizen des Wassers verbraucht.

• Eco- oder Sparprogramme arbeiten mit einer geringeren Wasser-
temperatur, aber einer längeren Einweich- und Einwirkzeit für Spül- 
bzw. Waschmittel.

• Je nach Gerät können so 20 bis 40 Prozent Strom gegenüber 
anderen Automatikprogrammen eingespart werden.

Der Energieberater hat am Mittwoch, den 19.06.24 von 14.00 – 17.00 
Uhr telefonische Sprechstunde in Birkenfeld. Anmeldung unter: 0800 
60 75 600 (kostenfrei).

VZ-RLP

Als die Birkenfelder mit Fackeln zum 
Schloss zogen

Vortrag zum Jubiläum 175 Jahre Revolution 1848/49
Bereits zehn Jahre vor der eigentlichen Revolution zogen am Abend des 
26. März 1838 die Bürger der Stadt Birkenfeld mit einem Fackelzug hin-
auf zum Schloss. An diesem Tag war Großherzog August von Oldenburg 
mit seiner Gemahlin Cäcilie in der Stadt angekommen. 
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Zusendung von Textbeiträgen
Sehr geehrte Damen und Herren,
wir möchten Sie freundlichst bitten, zur Zusendung Ihrer Berichte und 
ggf. Fotos unser Redaktionssystem (ContentManagementSystem/CMS) 
zu nutzen. Die Nutzung ist für Sie kostenlos.
Bitte melden Sie sich hierzu auf

https://meinwittich.wittich.de/
an. Dort erhalten Sie weitere Informationen.
Die Textbeiträge, die per E-Mail oder Fax gesendet werden, können 
nicht berücksichtigt werden.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

LINUS WITTICH Medien KG, Redaktion

Anforderungen an Digitalfotos
Aus Qualitätsgründen werden nur scharfe Digitalfotos mit einer Min-
destgröße von mind. 1024 Pixel (1-Spaltig, bei 90 mm Breite) abge-
druckt. Das entspricht einer Bildauflösung von mind. 240 dpi.
Fotos in einer geringeren Auflösung werden nicht mehr abgedruckt. 
Hierzu ergeht keine besondere Benachrichtigung.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Ihre Redaktion
LINUS WITTICH Medien

Unsere ++ Pluspunkte ++
Unser gemütliches, familiengeführtes Hotel in absolut ruhiger Lage, zwischen 
2 kleinen Seen in Waldnähe gelegen, bietet Ihnen täglich neben einem großen 
kalt-warmen Frühstücksbüfett abwechslungsreiche Speisen-Menüwahl aus 
3 Gerichten sowie ein Salatbüfett mit frischen, knackigen Salaten aus der 
Region. Wir freuen uns auf Sie!

Weitere Angebote finden Sie auf unserer Homepage
www.hotel-breitenbacher-hof.de oder

fordern Sie unseren ausführlichen Hausprospekt an.

Inh. Oliver Kaupp
Breitenbachstraße 18

72178 Waldachtal-
Lützenhardt

Nördlicher Schwarzwald
Tel. 0 74 43 / 96 62 - 0
Fax 0 74 43 / 96 62 60

Der Schwarzwald ruft..
Inne halten - Abstand gewinnen - 

zur Ruhe kommen
würzig klare Schwarzwaldluft 

schnuppern…

Schwarzwaldwoche
7 Übernachtungen mit Frühstück, 5 x Halbpension,

davon 4 x Menüwahl aus 3 Gerichten

und 1 x festliches 6-Gang-Menü,

Montag und Dienstag nur Frühstück
p. P.  ab € 529,-

Schwarzwaldtage
Buchbar von Sonntag bis Donnerstag oder Freitag

4 oder 5 Nächte mit 2 oder 3 x Menüwahl aus 3 Gerichten

Montag und Dienstag nur Frühstück
4 Nächte p. P.  ab € 308,-

Anzeigen online 
selbst gestalten  
& schalten.
So schnell & einfach wie noch nie!

Mit uns erreichen Sie Menschen.

Einfach QR-Code scannen oder
anzeigen.wittich.de aufrufen und 
schon kann es losgehen!

  private & gewerbliche Anzeigen

  zahlreiche Motivvorlagen &  
Gestaltungsmöglichkeiten

 eigene Bilder & Motive hochladen & anpassen

  einfache und übersichtliche Handhabung

  ganz flexibel von zuhause aus  
und mobil von unterwegs

  Anzeigen archivieren und jederzeit 
darauf zugreifen

  Zahlung bequem per PayPal,  
Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift

Jetzt online registrieren: anzeigen.wittich.de
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Das druckfrische Ferienheft ist da
Angesichts der derzeitigen Wetterlage kann man es kaum glauben: 
In fünf Wochen beginnen die großen Ferien. Und mit ihnen startet 
natürlich auch wieder das Sommerferienprogramm „Wohin mit den 
Ferien?“. Sabine Moser und Sebastian Herzig, die das Programm 
seitens des Stadtjugendamtes federführend organisieren, stellten 
Oberbürgermeister Frank Frühauf jetzt das druckfrische Ferienheft vor.

Sabine Moser und Sebastian Herzig (r.) stellten Oberbürgermeister Frank 
Frühauf das neue Ferienprogramm vor. Foto: Stadtverwaltung 
Idar-Oberstein
Das von der Designerin Bärbel Busch aus Schwollen farbenfroh und 
kindgerecht gestaltete Heft ist wieder randvoll mit spannenden Akti-
onen für Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren. Es enthält 
mehr als 70 ein- oder mehrtägige Angebote von Vereinen, Institu-
tionen und Künstlern aus der Region. Vertreten sind die Bereiche 
Sport, Musik und Tanz, Kreativität, Exkursionen und Aktionen sowie 
Medien und Technik.
Aus dem Angebot können die Kinder zusammen mit Freunden oder 
ihren Eltern ihre Wunschveranstaltungen auswählen. Die Anmel-
dung kann bequem online oder mit dem Formular aus dem Feri-
enheft erfolgen. Aus allen Anmeldungen werden Ende Juni per 
Losverfahren durch den Computer die jeweiligen Teilnehmer ermit-
telt. Diese erhalten dann per Post die Teilnahmebestätigung. Ober-
bürgermeister Frank Frühauf freut sich darüber, dass auch in diesem 
Jahr wieder ein tolles und abwechslungsreiches Programm zusam-
mengestellt werden konnte. Außerdem hob er das Engagement der 
Sponsoren hervor. „Denn durch die großartige Unterstützung des 
Ministeriums für Bildung Rheinland-Pfalz, der Kreissparkasse Bir-
kenfeld und der Bürkle-Stiftung ist es möglich, die einzelnen Ange-
bote zu diesen moderaten Teilnehmergebühren durchzuführen.“ 
„Mittlerweile kommen die meisten Anmeldungen über die Online-
Plattform rein“, berichteten Sabine Moser und Sebastian Herzig. 
Trotzdem hält das Stadtjugendamt an dem farbenfrohen Programm-
heft fest. „Darin können die Kinder zusammen mit ihren Eltern oder 
Freunde schmökern, das ist was anderes als am Bildschirm.“ 
Außerdem weisen sie darauf hin, dass das Jugendamt neben den 
im Heft aufgeführten Aktionen während der Ferienzeit auch noch 
eine Betreuung des neuen Stadtparks sicherstellen wird. „Der wird 
jetzt schon hervorragend angenommen und in den Sommerferien 
bestimmt noch besser frequentiert.“ Dazu trägt sicherlich auch der 
Imagefilm bei, den Steven Werthwein vom Eröffnungswochenende 
erstellt hat. Einen solchen soll es jetzt auch für das Ferienprogramm 
geben. Denn Werthwein ist einer der zahlreichen Kooperationspart-
ner des Ferienprogramms und führt einen dreitägigen Workshop 
durch, bei dem die Teilnehmer Einblicke in eine professionelle Film-
produktion erhalten.
❑ Das Ferienheft wurde bereits in den städtischen Grundschulen ver-
teilt und stand den Schülern am ersten Schultag nach den Pfingstfe-
rien zur Verfügung. Es wir auch noch an den Schulen im Kreisgebiet 
verteilt, zudem steht es als PDF-Datei auf der städtischen Home-

page unter www.idar-oberstein.de/sommerferienprogramm. Die 
Online-Plattform mit dem Programm und der Anmeldung ist unter 
idar-oberstein.ferienprogramm-online.de zu finden.

Verwaltung wegen Stimmauszählung 
geschlossen

Am Sonntag, 9. Juni 2024, finden die Europa- und Kommunalwah-
len statt. Erfahrungsgemäß wird die Ergebnisermittlung der Euro-
pawahl am Wahltag abgeschlossen sein. Zur Ergebnisermittlung 
der Kommunalwahlen wird jedoch auch noch der Montag benötigt, 
diese erfolgt ab 8.30 Uhr in den Räumen der Stadtverwaltung.
Da zur Ergebnisermittlung eine Vielzahl von Verwaltungsmitarbeitern 
eingesetzt wird, ist die Stadtverwaltung Idar-Oberstein am Montag, 
10. Juni 2024, für den Publikumsverkehr geschlossen. Die Ermitt-
lung des Wahlergebnisses ist jedoch öffentlich und jedermann hat 
hierzu Zutritt. In welchen Räumen die Auszählung der einzelnen 
Wahlbezirke erfolgt, wird an den Eingängen zu den Verwaltungsge-
bäuden ausgehängt.

Schiedsamt geschlossen
Das Schiedsamt der Stadt Idar-Oberstein ist am 11. und 18. Juni 
2024 geschlossen. In dringenden Fällen können sich Ratsuchende 
unter Telefon 06781/64-1303 an das Sachgebiet Recht der Stadt-
verwaltung wenden.

Oberbürgermeister besucht Waldkita
Seit Mitte Februar ist die erste Waldkita in Idar-Oberstein, die ihren 
pädagogischen Fokus auf die Natur aber auch auf Bewegung 
legt, am Start. Nachdem die Eingewöhnung der Kinder sukzessive 
erfolgte, sind jetzt nahezu alle Plätze belegt. Oberbürgermeister 
Frank Frühauf besuchte jetzt die Waldkita, um sich mit dem Leiter 
Christoph Nilges und seinem Team auszutauschen und vor allem 
um zu sehen, mit welcher Begeisterung die Kinder sich im Wald 
aufhalten und ihre Umgebung erkunden.

Die Kinder der Idar-Obersteiner Wald-
kita beim Besuch von Oberbürger-
meister Frank Frühauf
Foto: Stadtverwaltung Idar-Oberstein

Zentraler Anlaufpunkt für die 
Bring- und Holzeiten ist ein 
Bauwagen, der speziell für 
diese Bedürfnisse ausge-
baut wurde. Wie in anderen 
Einrichtungen auch gibt es 
dort Tische zum Basteln und 
Malen, eine Bücherecke, eine 
Hochebene mit Kuschelecke 
sowie eine kleine Küchenzeile 
und natürlich eine kindge-
rechte Toilette. Der eigentliche 
Spiel- und Lernort ist jedoch 

der Dietzenwald, wo die Kinder frei und kreativ mit den dort vorkom-
menden Materialien spielen. Nach dem Motto „Es gibt kein schlech-
tes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung“ sind die Kinder jeden 
Tag, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter im Wald unterwegs. Denn 
Kinder lieben es, im Matsch zu toben, in Pfützen zu hüpfen oder mit 
Eis und Schnee zu spielen. Da sie ständig in Bewegung sind, haben 
sie auch mit Nässe und Kälte wenig Probleme.
Bei seinem Besuch brachte der Oberbürgermeister allen Kindern 
einen kleinen Edelstein mit und anschließend präsentierten sie ihm 
stolz ihren aus Ästen gebauten Unter stand sowie die Rutsche auf 
dem Waldboden, die sie begeistert immer wieder erklimmen und 
runterrutschen. „Es ist sehr schön die Freude der Kinder zu sehen, 
wenn sie sich in der Natur aufhalten, kreativ auf Entdeckungsreisen 
gehen und sich vor allem so schmutzig machen können, wie sie 
möchten“, beschreibt Frühauf seine Beobachtungen beim Besuch.

NEUES aus
Nachrichten der Stadtverwaltung

Impressum (gilt nur für die Seiten „Neues aus Idar-Oberstein") 
Herausgeber: Stadtverwaltung, Georg-Maus-Straße 1, 55743 Idar-Oberstein, www.idar-oberstein.de 
verantwortlich:  Michael Brill, Pressestelle, Telefon 06781/641241 (nur für Anregungen und Fragen zu „Neues aus Idar - 

Oberstein" - keine Anzeigenaufnahme, keine Annahme von redaktionellen Texten)
Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, Europaallee 2, 54343 Föhren 
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Noch ein paar Jahre wollt’ ich leben, wollt’ noch ein bisschen bei euch sein, 
denn es ist so schön gewesen. Doch es hat nicht sollen sein.

Tief erschüttert und unendlich traurig nehmen wir Abschied von

Frank Meschenmoser
der uns viel zu früh genommen wurde. Es ist für uns alle ein unfassbarer Verlust.

Wir werden dich sehr vermissen: 
Martina 
Maren 
Renate und Volkmar Pees 
Andreas und Barbara Pees 
Ulf Pees mit Familie 
Marco Eingel mit Familie 
Bärbel Meschenmoser mit Familie 
Margret Gierst 
Marie-Theres und Matthias Hornberger mit Familie 
Patricia und Klaus Gettmann

Baumholder, den 05.06.2024
Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Samstag, dem 08.06.2024 um 10.00 Uhr auf dem Friedhof in 
Baumholder statt. Anschließend laden wir euch ein, in der Brühlhalle bei Weck und Worscht an Meschis Leben zu gedenken.

Meschi
* 12.08.1960 
† 23.05.2024

In liebevollem Gedenken nehmen wir Abschied von meiner lieben  
Frau, unserer herzensguten Mutter, Schwiegermutter, Oma,  
Schwester und Schwägerin.

Wir werden Dich sehr vermissen.

In Liebe und Dankbarkeit

Manfred
Stefanie und Rick
Holger und Tanja
Eric und Sandra
David, Fabian, Robin und Laurent

Die Trauerfeier mit anschließender Beisetzung findet am Samstag,  
den 08.06.2024, um 14.00 Uhr auf dem Friedhof in Heimbach statt.  
Im Anschluss gehen wir in aller Stille auseinander.

Traueradresse: In der Au 17, 55779 Heimbach

Du hast den  Lebensgarten verlassen, 
doch Deine Blumen blühen weiter.

Elisabeth (Lilli)  
Schröck

* 11.11.1938           † 27.05.2024

Das Trauerportal 
von LINUS WITTICH

ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

An alle gedacht ?  
Die Trauerdanksagung hilft Ihnen,
beim Danken niemanden 
zu vergessen. 
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ABSCHIED NEHMEN
Trauern ist liebevolles Erinnern.

Danke
Herzlichen Dank sagen wir allen,
die unserer lieben Verstorbenen

im Leben freundschaftlich verbunden waren und die
nun gemeinsam mit uns Abschied genommen haben.
Danke für die liebevoll geteilten Erinnerungen, die
tröstenden Worte sowie die Blumengrüße und
Spenden. Ein besonderes Dankeschön gilt der lieben
Nachbarschaft und den vielen helfenden Händen bei
der Vorbereitung und Gestaltung der Trauerfeier,
sowie Frau Knieling, deren Trauergottesdienst genau
den richtigen Ton getroffen hat.

Im Namen aller Angehörigen

Andreas Harth

Ingrid Harth 
+ 22.04.2024

Mainz und Ruschberg, im Mai 2024

Nachruf 

Mit Trauer erfüllt hat uns die Nachricht vom Tod unseres Ehrenmitgliedes 

                            Eberhard Brechtefeld 
Seit 1957 ist er Mitglied im Turn- und Sportverein. Er hat sich dort engagiert 

und den Verein bei seinen Veranstaltungen tatkräftig unterstützt. 

In der Jahreshauptversammlung am 16.03.2007 wurde Eberhard Brechtefeld

zum Ehrenmitglied ernannt. 

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Berschweiler, im Mai 2024 

TuS Berschweiler 1914 

Nachruf 

Mit Trauer erfüllt müssen wir Abschied nehmen von unserem Ehrenmitglied 

                                   Dieter Keller 
Mit 14 Jahren ist er 1955 in den Sportverein eingetreten. Dort hat er in den 
Jugendmannschaften und später lange Jahre in der 1. Fußballmannschaft des 
Vereins gespielt.   

In der Jahreshauptversammlung am 31.03.2006 wurden das Engagement und 
die Treue zum Verein gewürdigt und Dieter Keller zum Ehrenmitglied ernannt.

Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

Berschweiler, im Mai 2024 

TuS Berschweiler 1914 

Weiter als das Leben 
reicht die Liebe.

Stärker als die Trauer 
ist die Dankbarkeit.

Länger als der Augenblick 
lebt die Erinnerung.

In Liebe und Dankbarkeit 
nehmen wir Abschied von

Renate Hagner
* 25.02.1939    † 25.05.2024

Wir vermissen dich:

Rainer, Matthias und Detlef mit Familien
Willi Feltes

Berschweiler, den 05.06.2024

Die Trauerfeier mit anschließender Urnenbeisetzung 
findet am Freitag, 14. Juni 2024 um 14 Uhr auf dem 
Friedhof in Berschweiler statt.

Nach der Beisetzung gehen wir in aller Stille ausein-
ander. Von Beileidsbekundungen am Grab bitten wir 
höflichst abzusehen.

Henry 
Wadsworth 
Longfellow 
(1807 - 1882)

Diejenigen, die gehen, fühlen 
nicht den Schmerz des Abschieds. 
Der Zurückbleibende leidet.
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Tickets in Kusel: Bürgerbüro der Kreisverwaltung, Telefon (0 63 81) 42 44 96, 
in allen bekannten Vorverkaufsstellen oder online: www.kultopolis.com

Kusel     Fritz-Wunderlich-Halle

13. Dezember 2024

21. Juni 2024

Kusel     Fritz-Wunderlich-Halle

3. November 2024 10. November 2024 22. November 2024

23. November 2024

19. Oktober 2024

JOBS 
IN IHRER REGION

Stellenangebot
Zur Erweiterung unseres Teams suchen wir

3-jährig examinierte 
Gesundheits- und Krankenpfleger 

(m/w/d) in Voll- oder Teilzeit

und 1-jährig examinierte 
Altenpflegehelfer (m/w/d) 

in Voll- oder Teilzeit

und Haushaltshilfe (m/w/d) 
in Voll- oder Teilzeit

für den ambulanten Bereich

sowie Hausmeister (m/w/d) 
auf 520-€-Basis

- Führerschein ist Voraussetzung -

Sie arbeiten gerne im Team? Sie schätzen Eigenver-
antwortung? Sie möchten in einem expandierenden 
Unternehmen mitarbeiten und wünschen sich einen 
zukunftssicheren Arbeitsplatz? Ihnen liegen alte, 
behinderte und kranke Menschen am Herzen?

Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!

Wir bieten Ihnen eine vielseitige und anspruchs-
volle Tätigkeit, Bezahlung angegliedert an das 
regionale Entgeltniveau, Inflationsprämie, 35 Tage 
Urlaub bei 6-Tage-Woche, betriebliches Gesund-
heitsmanagement mit Zusatzversicherung und ein 
gutes Arbeitsklima.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Pflegedienst-
leitung, Manuela Britzius

Birkenfeld 
Am Gaurech 31

Manuela Britzius GmbH

weitere Details gerne unter: 

06782 – 9 833 833

Wichtige Information

LINUS WITTICH Medien KG | Europa-Allee 2 | 54343 Föhren

Sie erreichen den Verlag
Mo. - Do.: 7.00 - 17.00 Uhr und Fr.: 7.00 - 16.00 Uhr 
Tel. 06502 9147-0. Annahme Klein- und Familienanzeigen:  
 service@wittich-foehren.de

Zustellung/Reklamation 
Tel. 06502 9147-800  vertrieb@wittich-foehren.de

Mitteilungsblatt „Westricher Rundschau“
Lesen Sie die aktuelle Ausgabe „Westricher Rundschau“  
unter http://epaper.wittich.de/744

Redaktions-Annahmeschluss 
Fr., 12.00 Uhr VG 
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher 
 meinwittich.wittich.de

Anzeigen-Annahmeschluss  
(für Privat- und Geschäftsanzeigen)
Fr., 9.00 Uhr
bei Feiertagsvorverlegung ein bis zwei Werktage früher

Ihre Ansprechpartner für 
Geschäftsanzeigen und Prospektwerbung

Thorsten Kreis
Medienberater
Tel. 0160 96961647 
th.kreis@wittich-foehren.de

Claudia Straka 
Verkaufsinnendienst
Tel. 06502 9147-274
c.straka@wittich-foehren.de

für unsere Leser und Interessenten.

Suchen Sie Ihren JOB  
nicht in der FERNE.  
Suchen Sie REGIONAL.

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 
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Mary Künzer

Restplätze sichern!Restplätze sichern!

Gerne planen wir auch Ihre individuelle Urlaubsreise 
Oberkirchen 06855-7071/ www.reisebuero-kuenzer.de

Dresden 10. - 14.07. € 439,- 
4 x Ü/Frühstück, Elbsandsteingebirge, Meißen

Flachau/Salzburger Land 15. - 20.07. € 699,- 
5 x Ü/HP, Wörthersee, Gmünd, Salzburg, Jägersee

Kiens/Südtirol 03. - 09.10. € 939,- 
6 x Ü/HP, Dolomitenrundfahrt, Meran, Bruneck

Forte dei Marmi/Toskana 24. - 30.10. € 739,- 
6 x Ü/HP, Florenz, Volterra, San Gimignano, Lucca

Rainer Böß

M a n u e l a  H o l z :
   

Rainer Böß
Kreistag Birkenfeld
Rainer Böß
Kreistag Birkenfeld

Liste 8 auf den Wahlzetteln für Kreis und Stadt I�O

                                                                                            
Die Partei der sozialen Gerechtigkeit Die Partei der sozialen Gerechtigkeit 

Wir wollen u. a.:Wir wollen u. a.:
- keine Gebührenerhöhungen, z.B
   bei den Müllgebühren, nach der Wahl
� Bezahlbare Wohnungen für alle,
   mehr kommunaler Wohnungsbau
� Alte Wohngeldtabelle aktualisieren
� Ärztliche Versorgung und Lebens-
 Alte Wohngeldtabelle aktualisieren
 Ärztliche Versorgung und Lebens-

   qualität älterer Menschen verbessern,
   Ausbau ambulanter Betreuungsformen
� Ausreichend Kitaplätze, kostenloses 
   Mittagessen für Kinder in Kitas und 
   Ganztagsschulen
� Straßen reparieren statt neue bauen
� Vergünstigtes Sozialticket im ÖPNV  Vergünstigtes Sozialticket im ÖPNV 
 Straßen reparieren statt neue bauen
 Vergünstigtes Sozialticket im ÖPNV 

   und Verbindungen optimieren    und Verbindungen optimieren 

Unser Wahlprogramm:   www.linke-kv-birkenfeld.de

Menschen Menschen 
entlastenentlasten
statt
GebührenGebühren
erhöhen

Kaufe alte Pelze, Nähmaschinen,  
Mode-, Altschmuck, Bilder, Besteck,  

Service, Möbel, Omas alte Antiquitäten 
Tel.: 0178/8514453 (Herr Ernst) - erreichbar von 09.00 bis 21.00 Uhr -Treffpunkt 

Deutschland.de

Reise-
Portal

Baumholder

Heimat neu entdecken

Mit den kostenlosen Reisemagazinen 
der Treffpunkt Deutschland Reihe 
erhalten Sie den perfekten Begleiter 
für Ihren nächsten Ausflug oder Urlaub.


